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1    Rechtsgrundlagen 
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.03.2020 
(BGBI. I S. 587) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

1.4  Landesbauordnung für 
Baden-Württemberg 

 (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313)  

    

1.5  Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg 

 (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. 
S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GBl. 
S. 259) 

    

1.6  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.03.2020 (BGBl. I S. 440) 

    

1.7  Naturschutzgesetz Ba-
den-Württemberg 

 (NatSchG Baden-Württemberg) vom 23.06.2015 (GBl. 2015 
S. 585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBL. 
S. 597) 

    

1.8  Bundes-Immissions-
schutzgesetz 

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.2019 
(BGBl. I S. 432) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichen-
erklärung 

    

2.1    Gewerbegebiet (zulässige Art der baulichen Nutzung) 

Zulässig sind:  

 Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffent-
liche Betriebe 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

Folgende Nutzungen, die gem. § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zuläs-
sig wären, sind nur ausnahmsweise zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):  

 (Selbstständige) Tankstellen; Ausnahmsweise können Elekt-
rotankstellen als einzelne Ladesäulen im Sinne von Tankstellen 
oder Gewerbebetrieben aller Art zugelassen werden (§ 1 Abs. 9 
BauNVO) 

 Anlagen für sportliche Zwecke  

Folgende Nutzungen, die gem. § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zuläs-
sig wären, sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):  

 Einzelhandelsbetriebe; Unabhängig hiervon ist Einzelhandel von 
Handwerksbetrieben zulässig, soweit das angebotene Sortiment 
aus eigener Herstellung stammt, im Wege der handwerklichen 
Leistungen verbraucht, eingebaut oder auf andere Weise weiter-
verarbeitet wird und soweit die Einzelhandelsnutzung der übri-
gen betrieblichen Nutzung untergeordnet bleibt bzw. die Ver-
kaufsfläche von 800m² je Handwerksbetrieb nicht überschreitet. 
(§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO). 

Ausnahmsweise zulässig sind:  

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zu-
geordnet und ihm gegenüber in der Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind 

Folgende Nutzungen, die gem. § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zugelassen werden könnten, werden nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVO):  

GE1 

GE2 
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 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke  

 Vergnügungsstätten 

Werbeanlagen, die nicht an der Stätte der Leistung errichtet werden 
und somit eine eigenständige gewerbliche Hauptnutzung im Sinne 
des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO darstellen, sind nicht zulässig (§ 1 
Abs. 9 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 8 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.2  Emissionskontingente  Innerhalb des Gewerbegebietes sind nur solche Vorhaben (Anlagen 
und Betriebe) zulässig, deren Geräusche folgende Emissionskontin-
gente LEK nach DIN 45691 weder tagsüber (6:00 bis 22:00 Uhr) 
noch nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) überschreiten. 

 

  Gebiet Bezugsflä-
che in m² 

Emissionskontingente LEK in dB(A)/m2 

  tags  
(6:00 – 22:00 Uhr) 

nachts 
(22:00 – 6:00 Uhr) 

  Gewerbegebiet 1 11.310 67 50 

  Gewerbegebiet 2 9.385 70 54 

 

   Die Prüfung zur Einhaltung der Kontingente erfolgt nach 
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 (archivmäßig hinterlegt beim 
Deutschen Patentamt). 

Die maßgeblichen Immissionspunkte befinden sich auf den 
Fl.-Nrn. 3344/1, 3353, 3356, 1705 und 1695/1. 

(§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO, siehe Planzeichnung) 

    

2.3  GRZ .... 

 

 Maximal zulässige Grundflächenzahl  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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2.4  Überschreitung der maxi-
mal zulässigen Grundflä-
che  

 Die maximal zulässige Grundfläche darf, neben der in § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur Überschreitung (50 %), 
die Grundflächenzahl von 0,80 überschreiten, sofern es sich bei der 
zuletzt genannten Überschreitung ausschließlich um folgende Anla-
gen handelt: 

 nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht vollflächig ver-
siegelte Zufahrten 

 Nebenanlagen, die keine Gebäude oder Gebäudeteile sind im 
Sinne des § 14 BauNVO 

 bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 
das Baugrundstück lediglich unterbaut wird 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.5  GH .... m  Maximal zulässige Gesamtgebäudehöhe, Bestimmung der Ge-
samtgebäudehöhe: Abstand zwischen 

 festgesetzter Erdgeschossfußbodenhöhe und 

 Oberkante des Gebäudes. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 3 u. § 20 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.7. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.6  EFH .... m ü. NN  Erdgeschossfußbodenhöhe über NN als Mindestwert, gemessen 
an der Oberkante des Erdgeschossrohfußbodens in den maßgebli-
chen Teilen des Grundrisses; der festgesetzte Wert darf nicht unter-
schritten werden. 

(§ 9 Abs. 3 BauGB; siehe Planzeichnung)  

    

2.7  Maßgaben zur Ermitt-
lung der Gebäudehöhe 
(GH) 

 Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhe gelten für Gebäudeteile des 
Hauptgebäudes, die für die Abwehr gegen Wettereinflüsse erforder-
lich sind (z.B. Dach einschließlich Dachüberstände). Ausgenommen 
sind Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie (Wärme, Elektrizität) 
sowie untergeordnete anderweitige Bauteile (z.B. Schornsteine, An-
tennen, Silos, Aufzugsaufbauten etc.). 
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Die GH wird an der höchsten Stelle der Dachkonstruktion gemessen 
(bei Pultdächern einschließlich Dachüberstand, bei Flachdächern 
einschließlich Attika oder sonstigen konstruktiven Elementen).  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.8  Höhe von Werbeanlagen  Die Höhe von Werbeanlagen innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche darf die dort festgesetzte Gebäudehöhe nicht über-
schreiten. Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen beträgt 
die max. Höhe von Werbeanlagen 8,00 m über dem natürlichen Ge-
lände. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO)  

    

2.9  a  Abweichende Bauweise; sie modifiziert die offene Bauweise wie 
folgt: Die Länge von Hauptgebäuden darf max. 100,00 m betragen 
(jegliche Richtung).  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 4 BauNVO; siehe Planzeichnung)  

    

2.10    Baugrenze (überbaubare Grundstücksfläche für Hauptgebäude) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.11  Untergeordnete Neben-
anlagen und Einrichtun-
gen in den privaten 
Grundstücken  

 

 Die Zulässigkeit von untergeordneten Nebenanlagen und Einrich-
tungen im Sinne des § 14 BauNVO wird wie folgt eingeschränkt, 
bzw. ausgeschlossen:  

 in einem Bereich von 1,50 m zwischen der überbaubaren Grund-
stückgrenze und der öffentlichen Verkehrsfläche (Grundstücks-
grenze) sind nur Anlagen und Einrichtungen zulässig, die mit der 
endgültigen Geländeoberkante abschließen (z.B. Zufahrten) und 
die die Durchführung des Winterdienstes nicht beeinträchtigen;  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO; § 1 Abs. 6 i.V.m. 
Abs. 9 BauNVO) 
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2.12    Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhal-
ten sind; innerhalb der Flächen sind keine baulichen Anlagen zu-
lässig. Ausnahmsweise sind die gemäß § 14 BauNVO zulässigen 
Nebenanlagen, Lärmschutzmaßnahmen (Aufschüttung, Wall, 
Wand), nicht überdachte Stellplätze sowie Lagerflächen und interne 
Verkehrsflächen (Umfahrungen) mit einem Abstand zum Fahrbahn-
rand der Kreisstraße K 7742 von mind. 8,00 m zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB; Nr. 15.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

2.13    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.14    Verkehrsflächen als Begleitfläche; für Straßenbegleitgrün, 
Randflächen (z.B. Schotterrasen, Rasenpflaster etc.); die straßen-
verkehrsrechtliche Zuordnung entspricht den jeweils angrenzenden 
Verkehrsflächen; In den Bereichen, die für Grundstückszufahrten er-
forderlich sind, können diese Flächen unterbrochen und befestigt 
werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.15    Straßenbegrenzungslinie; äußere Umgrenzung aller Verkehrs-
flächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.16    Einfahrt; für den jeweiligen Grundstücksabschnitt ist die Ein- und 
Ausfahrt zur öffentlichen Verkehrsfläche auf einen Bereich zu bün-
deln. Die exakte Lage der Ein- und Ausfahrt wird durch das Plan-
zeichen nicht festgesetzt.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.4. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.17    Ausfahrt; für den jeweiligen Grundstücksabschnitt ist die Ein- und 
Ausfahrt zur öffentlichen Verkehrsfläche auf einen Bereich zu bün-
deln. Die exakte Lage der Ein- und Ausfahrt wird durch das Plan-
zeichen nicht festgesetzt.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.4. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

keine baulichen  
Anlagen/Einrichtungen 
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2.18    Bereich ohne Ein- und Ausfahrt  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.4. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.19    Hauptversorgungsleitungen oberirdisch, hier 20-kV-Freileitung 
der NetzeBW GmbH mit der Festsetzung eines Leitungsrechtes zu 
Gunsten des Versorgungsträgers. Eine Bebauung oder eine andere 
Nutzung ist nur nach Prüfung und gegebenenfalls Zustimmung der 
Seeallianz GmbH & Co. KG zulässig. Des Weiteren muss der Zugang 
zum Kabelaufführungsmast für betriebliche Belange jederzeit ge-
währleistet sein. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 21 u. 25 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 6 
BauGB; Nr. 8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.20    Hauptversorgungsleitungen unterirdisch, hier 20-kV-Erdkabel 
der NetzeBW GmbH mit der Festsetzung eines Leitungsrechtes zu 
Gunsten des Versorgungsträgers. Eine Bebauung oder eine andere 
Nutzung ist nur nach Prüfung und gegebenenfalls Zustimmung der 
Seeallianz GmbH & Co. KG zulässig. Des Weiteren muss der Zugang 
zum Kabelaufführungsmast für betriebliche Belange jederzeit ge-
währleistet sein. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 21 u. 25 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 6 
BauGB; Nr. 8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.21  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer 
Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.22  Ableitung von Nieder-
schlagswasser in den pri-
vaten Grundstücken, Ma-
terialbeschaffenheit ge-
genüber Niederschlags-
wasser  

 Niederschlagswasser von versiegelten Flächen (Dach- und Hofflä-
chen) ist im Trennsystem abzuleiten. Es ist zu speichern, vorzurei-
nigen und gedrosselt dem Vorfluter zuzuleiten. Auch bei Einbau 
einer Zisterne oder anderer Wasserhaltung ist der Überlauf an den 
öffentlichen Regenwasserkanal zu gewährleisten.  

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
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 nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, 
Titan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen 
nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoffbeschich-
tung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.23    Öffentliche Grünfläche als bachbegleitende Zone; ohne bauli-
chen Anlagen und Nebenanlagen (Gewässerrandstreifen) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.24    Öffentliche Grünfläche als Ortsrandeingrünung; ohne bauli-
chen Anlagen und Nebenanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.25    Private Grünfläche als Pufferzone; ohne baulichen Anlagen und 
Nebenanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB; Nr. 9. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.26    Wasserfläche  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB; Nr. 10.1. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.27  Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, vollständig insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-
Lampen oder nach dem Stand der Technik vergleichbare insekten-
schonende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 
8,00 m über der Geländeoberkante zulässig. Eine Beleuchtung von 
Werbeanlagen, die sich nicht direkt an Gebäuden befindet, ist un-
zulässig. Die Beleuchtung von Werbeanlagen ist nur mit vollständig 
insektendicht eingekofferte (staubdichten) LED-Lampen oder nach 
dem Stand der Technik vergleichbare insektenschonende Lampen-
typen zulässig. Die Benutzung von Skybeamern, blinkende, wech-
selnd farbige Anzeigen sowie die flächenhafte Beleuchtung der Fas-
saden sind nicht zulässig. 

Öffentliche Grünfläche 

Öffentliche Grünfläche 

Private Grünfläche 
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Zur Minderung einer potenziellen Beeinträchtigung von jagenden 
Fledermäusen durch Licht ist die Beleuchtung von der Brunnisaach 
weg zu installieren. Darüber hinaus ist die Beleuchtung auf Seite 
der Brunnisaach mit Bewegungsmeldern auszustatten. 

Es sind nur Photovoltaikmodule zu verwenden, die weniger als 6 % 
polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Geltungsbe-
reich durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.28  Bodenbeläge in den pri-
vaten Grundstücken 

 Für PKW-Stellplätze und untergeordnete Wege sind ausschließlich 
wasserdurchlässige Beläge (z.B. in Splitt verlegtes Pflaster mit Ra-
senfuge, Drainfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, 
Kiesflächen) zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.29  Unterirdische Lagerbe-
hälter von wassergefähr-
denden Stoffen 

 Unterirdische Lagerbehälter von wassergefährdenden Stoffen sind 
gegen Auftrieb zu sichern. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

    

2.30    Zu erhaltender Baum, ist bei Abgang durch eine entsprechende 
Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.31    Zu pflanzender Baum 1. Wuchsklasse als Baum über 15 m 
Höhe, variabler Standort innerhalb der öffentlichen Grünflächen; es 
sind ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in 
den öffentlichen Flächen" zu verwenden. Die Bäume sind bei Ab-
gang durch eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.32    Zu pflanzender Baum 2. Wuchsklasse als Baum bis 15 m Höhe, 
variabler Standort innerhalb der jeweiligen Verkehrsfläche als Be-
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gleitfläche bzw. öffentlichen und privaten Grünflächen; es sind aus-
schließlich Gehölze aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den öf-
fentlichen Flächen" zu verwenden. Die Bäume sind bei Abgang 
durch eine entsprechende Neupflanzung zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.33    Zu pflanzende Sträucher, variabler Standort innerhalb der jewei-
ligen Verkehrsfläche als Begleitfläche bzw. öffentlichen und priva-
ten Grünflächen; es sind ausschließlich Gehölze aus der Pflanzliste 
zu "Pflanzungen in den öffentlichen Flächen" zu verwenden. Die 
Sträucher sind bei Abgang durch entsprechende Neupflanzungen 
zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB; Nr. 13.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.34  Pflanzungen in den 
öffentlichen Flächen 

 Pflanzungen: 

 Für die Pflanzungen in den öffentlichen Flächen sowie im Be-
reich des Gewässerrandstreifens sind ausschließlich standortge-
rechte, heimische Bäume und Sträucher aus der unten genann-
ten Pflanzliste zu verwenden. 

 Auf max. 5 % der Grundstücksfläche, ausgenommen im Bereich 
des Gewässerrandstreifens, sind auch Sträucher zulässig, die 
nicht in der u.g. Pflanzliste festgesetzt sind (z.B. Ziersträucher, 
Rosenzüchtungen). 

 Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die 
an öffentliche Flächen angrenzen sind ausschließlich Laubge-
hölze zulässig. 

 Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankun-
gen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verord-
nung zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandver-
ordnung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, BGBl. I 
S. 2930) genannten. 

Für die öffentlichen Flächen festgesetzte Pflanzliste: 
    

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitzahorn Acer platanoides 
   Bergahorn Acer pseudoplatanus 
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   Schwarzerle Alnus glutinosa 
   Grauerle Alnus incana 
   Hängebirke Betula pendula 
   Rotbuche Fagus sylvatica 
   Zitterpappel Populus tremula 
   Stieleiche Quercus robur 
   Silberweide Salix alba 
   Sommerlinde Tilia platyphyllos 
   Bergulme Ulmus glabra 
     
   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obsthochstämme  
   Feldahorn Acer campestre 
   Hainbuche Carpinus betulus 
   Vogelkirsche Prunus avium 
   Salweide Salix caprea 
   Fahlweide Salix rubens 
     
   Sträucher  

   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Gewöhnliche Hasel Corylus avellana 
   Gewöhnliches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Faulbaum Frangula alnus 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
   Gewöhnliche Traubenkirsche Prunus padus subsp. padus 
   Schlehe Prunus spinosa 
   Echter Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
   Hundsrose Rosa canina 
   Grauweide Salix cinerea 
   Purpurweide Salix purpurea 
   Fahlweide Salix rubens 
   Mandelweide Salix triandra 
   Korbweide Salix viminalis 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Traubenholunder Sambucus racemosa 
   Wolliger Schneeball Viburnum lantana 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
     

   Liste für feuchte Standorte (Ufer, Über-
schwemmungsflächen): 

 

   Bäume 1. Wuchsklasse  

   Bergahorn Acer pseudoplatanus 
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   Schwarzerle Alnus glutinosa 
   Grauerle Alnus incana 
   Silberpappel Populus alba 
   Graupappel Populus x canescens 
   Schwarzpappel Populus nigra 
   Zitterpappel Populus tremula 
   Stieleiche Quercus robur 
   Silberweide Salix alba 
   Winterlinde Tilia cordata 
   Bergulme Ulmus glabra 
     

   Bäume 2. Wuchsklasse  

   Vogelkirsche Prunus avium 
   Salweide Salix caprea 
   Reifweide Salix daphnoides 
   Bruchweide Salix fragilis 
     

   Sträucher  

   Grünerle Alnus viridis 
   Waldrebe Clematis vitalba 
   Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
   Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
   Sanddorn Hippophae rhamnoides 
   Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 
   Deutsche Tamariske Myricaria germanica 
   Traubenkirsche Prunus padus 
   Echter Faulbaum Rhamnus frangula 
   Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum 
   Wilde Stachelbeere Ribes uva-crispa 
   Kriechrose Rosa arvensis 
   Zimtrose Rosa majalis 
   Schluchtweide Salix appendiculata 
   Ohrweide Salix aurita 
   Grauweide Salix cinerea 
   Lavendelweide Salix eleagnos 
   Schwarzweide Salix x nigricans 
   Purpurweide Salix purpurea 
   Weißweide Salix x rubens 
   Mandelweide Salix triandra 
   Korbweide Salix viminalis 
   Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
   Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
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2.35  Pflanzungen in den pri-
vaten Grundstücken 

 Es sind standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher aus der 
oben genannten Pflanzliste zu verwenden. Darüber hinaus gilt:  

 Auf max. 5 % der Grundstücksfläche sind auch Sträucher zuläs-
sig, die nicht in der o.g. Pflanzliste festgesetzt sind (z.B. Zier-
sträucher, Rosenzüchtungen). 

 Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die 
an öffentliche Flächen angrenzen sind ausschließlich Laubge-
hölze zulässig. 

 Unzulässig sind Gehölze, die als Zwischenwirt für die Erkrankun-
gen im Obst- und Ackerbau gelten, speziell die in der Verordnung 
zur Bekämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverord-
nung vom 20.12.1985, BGBl. I, 1985 S. 2551, zuletzt geändert 
durch Artikel 3 § 5 des Gesetzes vom 13.12.2007, BGBl. I 
S. 2930) genannten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.36  
 
 

              Pflanzung 
 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen; Pflanzung  

Zur Entwicklung von eingrünenden Hecken sind Sträucher als Orts-
randeingrünung zu pflanzen. Es sind ausschließlich standortge-
rechte, heimische Bäume und Sträucher aus der oben genannten 
Pflanzliste zu verwenden.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)  

    

2.37    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlicher Art und/o-
der unterschiedlichem Maß der Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.38    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
"Oberfischbach-Ost" der Stadt Markdorf  

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 
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3   Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum 
Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an ande-
rer Stelle gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (externe 
Ausgleichsflächen/-maßnahmen) 

    

3.1  Lage der Ausgleichsflä-
che/-maßnahme 

 Der nach Berücksichtigung der planinternen Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen verbleibende Ausgleichsbedarf von 
268.262 Ökopunkten erfolgt über bereits generierte Ökopunkte im 
Ökokonto der Stadt Markdorf. Die dem Eingriff aus dem Ökokonto 
der Stadt Markdorf zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen (Erhe-
bungsbogen "Steinbacher Weiher", laufende Nummer 19) befinden 
sich auf den Flst.- Nrn. 506/13 und 506/14 der Gemarkung Itten-
dorf und umfassen etwa 3,57 ha. Der Ausgleichsbedarf wird damit 
vollständig abgedeckt. 

    

3.2  Lageplan der Ausgleichs-
fläche/-maßnahme 

 

Übersichtsplan (TK 1:25:000) mit der Lage der Ausgleichsflächen (roter Kreis) 
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4    Örtliche Bauvorschriften (ÖBV) gemäß § 74 LBO  
mit Zeichenerklärung 

    

4.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" der Stadt Mark-
dorf  

(§ 9 Abs. 7 BauGB, Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

4.2  Anlagen zur Gewinnung 
von Sonnenenergie 

 

 Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie (Sonnenkollektoren, 
Photovoltaikanlagen) sind parallel zur jeweiligen Dachfläche zu 
montieren. Dabei ist ein Überstehen bis max. 0,40 m zulässig.  

Anlagen auf Flachdächern (0-3 ° Dachneigung) müssen nicht pa-
rallel montiert werden, wenn sie gegenüber der Dachkante (Attika) 
so weit abgerückt sind, dass sie bei einem Betrachtungswinkel von 
45 ° von unten nicht sichtbar bleiben.  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

    

4.3  Werbeanlagen in den Bau-
gebieten  

 Freistehende Werbeanlagen in den Baugebieten dürfen in keiner 
Ansicht (senkrechte Projektion) eine Fläche von 20 m2 (pro einzelne 
Anlage) überschreiten. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen nur un-
terhalb der Traufe angebracht werden und in keiner Ansicht (senk-
rechte Projektion) 10 % der jeweiligen Wandfläche, jedoch maximal 
20 m2 (pro einzelne Anlage) überschreiten. Die Beleuchtung der An-
lagen muss kontinuierlich erfolgen (kein Blinken etc.).  

(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
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5    Nachrichtliche Übernahme von nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften getroffenen Festsetzungen 
gem. § 9 Abs. 6 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

5.1    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier gem. § 30 BNatSchG geschütztes Biotop "Brunnisaach 
südlich Oberfischbach" (Biotop-Nr. 8222-4353-566), innerhalb 
des Geltungsbereiches liegende Teilfläche. 

(§ 9 Abs. 6 BauGB; Nr. 13.3. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

5.2    Überflutungsfläche für HQ100 der "Brunnisaach" 

(§ 9 Abs. 6 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

5.3    Überflutungsfläche für HQExtrem der "Brunnisaach" 

(§ 9 Abs. 6 BauGB; siehe Planzeichnung) 
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6    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

6.1   
 
 
 
 
 
 
 

 Weiterführende Grenze der räumlichen Geltungsbereiche der an-
grenzenden Bebauungspläne der Stadt Markdorf (siehe Planzeich-
nung); 

    

6.2    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    

6.3    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

6.4    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

6.5    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Halbmeter-
Höhenschichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Plan-
zeichnung) 

    

6.6    Vorhandene Böschung (siehe Planzeichnung) 

 

    

6.7  Naturschutz  Zäune sollten zum Gelände hin einen Abstand von mind. 0,15 m 
zum Durchschlüpfen von Kleinlebewesen aufweisen. 

Bei der Pflanzung von Bäumen ist das Nachbarrechtsgesetz zu be-
rücksichtigen. 

Zur Entwicklung von Extensivwiesen sollten die öffentlichen Grünflä-
chen durch zweimalige Mahd pro Jahr (1. Mahd nicht vor dem 

427,50 
427,00 
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15.06; 2. Mahd Ende September) gepflegt werden. Das Mähgut 
sollte von der Fläche entfernt werden. Die Ausbringung von Dünge- 
oder Pflanzenschutzmitteln sollte vermieden werden. 

    

6.8  Artenschutz  Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, die Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten besonders geschützter Arten zu zerstören sowie 
streng geschützte Arten und europäische Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeit erheblich zu stören. Um das Eintreten eines Verbotstatbe-
standes im Sinne des § 44 BNatSchG zu verhindern, sind daher fol-
gende Maßnahmen umzusetzen: 

 Notwendige Gehölzbeseitigungen sind gemäß § 39 Abs. 5 
BNatSchG außerhalb der Brutzeit von Vögeln zwischen dem 
01.10. und dem 28.02. des jeweiligen Jahres durchzuführen. 

 Vorhandene Gehölze sollten auch über die als zu erhalten festge-
setzten Bäume hinaus, wenn möglich, erhalten werden. 

 Um den Kronen- und Wurzelbereich vorhandener Bäume nicht zu 
beschädigen und den Gehölzbestand bestmöglich zu schützen, 
sollten alle baulichen Maßnahmen gemäß DIN 18920 "Land-
schaftsbauschutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegeta-
tionsflächen bei Baumaßnahmen" sowie RAS-LP4 "Richtlinie für 
die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: 
Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Bau-
maßnahmen" durchgeführt werden.  

    

6.9  Biotopschutz  Angrenzend an die geschützten Biotope (siehe Planzeichnung) muss 
gem. § 30 BNatSchG die Nutzung so ausgeübt werden, dass die Bi-
otope nicht zerstört oder erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt 
werden. Vorhandene Gehölze im Bereich des gem. § 30 BNatSchG 
geschützten Biotops "Brunnisaach südlich Oberfischbach" (Biotop-
Nr. 8222-4353-566) sind zu erhalten. 

    

6.10    Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutz-
rechts; hier gem. § 30 BNatSchG geschützte Biotope "Muldenbach 
und Brunnisaach am östlichen Ortsrand von Markd." (Biotop-Nr. 1-
8222-435-3564), "Hecke am östlichen Markdorfer Ortsrand" (Bio-
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top-Nr. 1-8222-435-3565), Flächen außerhalb des Geltungsberei-
ches; "Brunnisaach südlich Oberfischbach" (Biotop-Nr. 1-8222-
435-3566), Teilflächen außerhalb des Geltungsbereiches (siehe 
Planzeichnung). 

    

6.11  Grundwasserdichte Unter-
geschoße 

 Auf Grund der umzusetzenden Entwässerungssysteme in Verbindung 
mit der Bodenbeschaffenheit in bestimmten Teilbereichen ist inner-
halb des Baugebietes mit einem Vernässen des Arbeitsraumes zu 
rechnen. Die Gebäude sollten daher mit einem grundwasserdichten 
Untergeschoß ausgeführt werden.  

    

6.12  Geotechnik  Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Auenlehm unbekannter Mächtigkeit. 

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhal-
ten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische 
Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen füh-
ren. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planun-
gen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshori-
zonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

    

6.13  Brandschutz  Für die Zufahrten gilt die "Verwaltungsvorschrift über Flächen für 
Rettungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken" in der jeweils ak-
tuellen Fassung (VwV Feuerwehrflächen) i.V.m. § 15 Landesbau-
ordnung (LBO). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405 i.V.m. § 2 Abs. 5 Ausführungsverord-
nung zur Landesbauordnung (LBOAVO) sowie Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. 
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Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten.  

    

6.14  Hochwasserschutz, Hoch-
wasserangepasstes Bauen 

 Das Plangebiet liegt nach Ergebnissen der Hochwasserberechnung 
der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zu ei-
nem großen Teil im Überschwemmungsgefährdungsbereich Über-
flutungsfläche für HQExtrem der "Brunnisaach" und wird somit gemäß 
der Prognose bei einem Extremhochwasserereignis ("HQ999-Hoch-
wasser") überschwemmt (siehe Planzeichnung). 

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf § 78b WHG "Risi-
kogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten" (=u.a. ext-
reme Hochwasserereignisse) und den dort genannten Vorgaben ver-
wiesen. 

Auf Grund der hochwasserbedingten Risiken sind für die Baugesuche 
grundsätzlich geeignete Objektschutzmaßnahmen auf der Grund-
lage des Hochwasserstandes bei einem Extremhochwasserereignis 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu erwarten und emp-
fehlenswert. 

Im Internet sind unter www.hochwasserbw.de Kompaktinformatio-
nen (unter dem Reiter "Unser Service – Publikationen") zur Hoch-
wasservorsorge, hochwasserangepasstem Bauen und weiteren 
Hochwasserthemen, sowie der Leitfaden "Hochwasser-Risiko-be-
wusst planen und bauen" erhältlich. 

    

6.15  Ergänzende Hinweise  Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzuführen 
(z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, 
Knochen) und Befunde (z.B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschich-
ten) entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege beim 
Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu benachrich-
tigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutach-
tung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, un-
verändert im Boden zu belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten 
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Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen (gem. § 20 des 
Denkmalschutzgesetzes (DSchG)). Werden bei Aushubarbeiten Ver-
unreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrückstände, Verfär-
bungen des Bodens, auffälliger Geruch o.ä.), ist das zuständige 
Landratsamt unverzüglich zu benachrichtigen.  

Unterkellerungen an Gebäuden sollten in Gewässernähe als wasser-
dichte und auftriebsichere Wannen ausgeführt werden.. 

Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 
ist mit der Einwirkung von vorübergehenden belästigenden Ge-
ruchsimmissionen (z.B. durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflan-
zenschutzmitteln etc.) sowie Lärmimmissionen (z.B. Traktorenge-
räusche, Kuhglocken etc.) zu rechnen. 

Alle genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Pa-
tentamt archiviert und gesichert hinterlegt. Die genannten Normen 
und Richtlinien können bei der Stadt Markdorf, Rathausplatz 1, 
88677 Markdorf eingesehen werden. 

    

6.16  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen er-
geben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, un-
terschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Stadt Markdorf 
noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

6.17  Lesbarkeit der Planzeich-
nung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende Li-
nien nebeneinander dargestellt (z.B. Baugrenze und Umgrenzung 
der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind).  
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7  Satzung  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.03.2020 (BGBI. I S. 587), § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. BW S. 581, ber. S. 698), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GBl. S. 259), § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
(LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) hat der Gemeinderat 
der Stadt Markdorf den Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in öf-
fentlicher Sitzung am ...................... beschlossen. 

 
 § 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Oberfischbach-Ost" und der örtlichen Bauvorschriften 
hierzu ergibt sich aus deren zeichnerischem Teil vom 08.07.2020.  

 
 § 2 Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum 

Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an anderer 
Stelle  

Der nach Berücksichtigung der planinternen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibende Aus-
gleichsbedarf von 268.262 Ökopunkten erfolgt über bereits generierte Ökopunkte im Ökokonto der Stadt 
Markdorf. Die Auswirkungen werden hierdurch vollständig ausgeglichen. Die dem Eingriff aus dem Ökokonto 
der Stadt Markdorf zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen (Erhebungsbogen "Steinbacher Weiher", laufende 
Nummer 19) befinden sich auf den Flst.-Nrn. 506/13 und 506/14 der Gemarkung Ittendorf und umfassen 
etwa 3,57 ha. 

 

 § 3 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu bestehen aus der Planzeich-
nung und dem Textteil vom 08.07.2020. Dem Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" und den örtlichen Bau-
vorschriften hierzu werden die jeweilige Begründung vom 08.07.2020 beigefügt, ohne deren Bestandteil zu 
sein.  
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 § 4 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf Grund von § 74 LBO 
erlassenen örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplanes zuwider handelt. Zuwiderhandeln kann mit Geld-
bußen bis zu 100.000,- € (Einhunderttausend Euro) belegt werden. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig die Vorschriften nicht einhält oder über- bzw. unterschreitet. 

 
 § 5 Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" der Stadt Markdorf und die örtlichen Bauvorschriften hierzu treten 
mit der ortsüblichen Bekanntmachung des jeweiligen Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markdorf, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(Georg Riedmann, Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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8  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

8.1  Allgemeine Angaben 

8.1.1  Zusammenfassung 

  Eine Zusammenfassung befindet sich in dem Kapitel "Begründung – Umweltbericht" unter dem 
Punkt "Einleitung/Kurzdarstellung des Inhaltes".  

 
8.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes  

  Das zu überplanende Bereich befindet sich südöstlich des Ortskerns der Stadt "Markdorf". Er 
schließt dabei südöstlich an den Bereich der Kreuzung zwischen "Riedheimer Straße" (Kreisstraße 
K 7742) und "Otto-Lilienthal-Straße" an. 

  Das Plangebiet wird derzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Im Norden schließt das Plange-
biet an die "Riedheimer Straße" (Kreisstraße K 7742). Im Osten und Süden angrenzend an das 
Plangebiet befinden sich ebenfalls landwirtschaftlich genutzte Flächen. Im Westen befindet sich 
der Fluss "Brunnisaach", welcher von Gehölzen gesäumt wird. Jenseits des Flusses befinden sich 
gewerblich genutzte Flächen.  

  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke der Gemarkung Markdorf, 
Flst.-Nrn. 3341 (Teilfläche), 3343 (Teilfläche), 3343/1, 3354 (Teilfläche), 3354/1 (Teilfläche), 
3356 (Teilfläche) sowie der Gemarkung Riedheim, Flst.-Nrn. 1557 (Teilfläche), 1749 (Teilfläche), 
1750, 1751, 1752, 1753 (Teilfläche), 1763 (Teilfläche).  

 

8.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

8.2.1  Bestandsdaten und allgemeine Grundstücksmorphologie 

  Die landschaftlichen Bezüge werden vom Oberschwäbischen Hügelland geprägt, das im Bereich 
von "Riedheim" an den Naturraum des Östlichen Bodenseebeckens anschließt. 

  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Gebäude. Neben den beste-
henden Gehölzen entlang der "Brunnisaach" sind keine heraus ragenden naturräumlichen Ein-
zelelemente vorhanden. 

  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches ist nahezu eben. Die Anschlüsse an die "Ried-
heimer Straße" (Kreisstraße K 7742) und "Otto-Lilienthal-Straße" sind unproblematisch. Zur "Brun-
nisaach" besteht eine geringfügige Böschung. 
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8.2.2  Erfordernis der Planung  

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von gewerblichen Bauflächen zur De-
ckung des bestehenden Bedarfes von Einrichtungen und Betrieben aus dem Gebiet der Stadt Mark-
dorf. Auf den neu entstehenden Flächen ist die Umsiedlung der Straßenmeisterei des Bodensee-
kreises, des Wertstoffhofes des Bodenseekreises sowie des Bauhofes des Stadt Markdorf vorgese-
hen. Durch die Ansiedlung dieser drei öffentlichen Einrichtungen entstehen Synergieeffekte. Die 
Ermöglichung der Ansiedlung aller drei Einrichtungen am vorgesehenen Standort soll dabei durch 
die Schaffung von Baurecht auf einer ausreichend großen Fläche sichergestellt werden. Im Zuge 
der Planung soll zudem ein zusätzlicher Kreisverkehr an der Kreisstraße 7742 vorgesehen werden, 
der auch einen Abzweig nach Norden zum geplanten Baugebiet "Klosteröschle" erhält. Gleichzeitig 
sollen entlang der Kreisstraße 7742 Flächen für die Anlage eines Radweges Berücksichtigung fin-
den. Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es der Stadt nicht möglich, der Nachfrage 
nach Umsiedlung der o.a. Einrichtungen an einem gemeinsamen Standort gerecht zu werden. In 
der Stadt gibt es nicht ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige Nachverdichtungs-
potenziale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Gewerbegrundstücken decken könnten. 
Durch die Umsiedlung der Einrichtungen erfolgt durch die Lage des geplanten Baugebietes zudem 
eine Verlegung in konfliktärmere Bereiche. Der Stadt erwächst daher ein Erfordernis, bauleitplane-
risch steuernd einzugreifen. 

 

8.2.3  Übergeordnete Planungen, andere rechtliche Vorgaben, Standortwahl 

  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den für diesen Bereich relevanten Zielen des Landes-
entwicklungsplanes 2002 (LEP 2002).  

  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-
Württemberg (LEP 2002) des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg maßgeblich: 

 

   2.3.1.1 
 

Die Siedlungsentwicklung soll sich an den Entwicklungsachsen orientieren und 
in Siedlungsbereichen und Siedlungsschwerpunkten mit guter Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr und leistungsfähigem Anschluss an das überört-
liche Straßennetz konzentriert werden. 

   2.3.1.2 
 

Bei der Ausweisung von Neubauflächen ist auf eine umweltschonende, flä-
chen- und energiesparende Bebauung und eine verkehrsgünstige und woh-
nortnahe Zuordnung von Versorgungseinrichtungen, Wohnbau- und Gewerbe-
flächen hinzuwirken.  

   2.6.2/Anhang 
"Landesentwick-
lungsachsen" 

Landesentwicklungsachse  

Friedrichshafen/Ravensburg/Weingarten-Überlingen (-Stockach); 
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   2.6.4 Zur Sicherung einer ausgewogenen Raumstruktur und zur Vermeidung einer 
flächenhaften Ausbreitung der Verdichtung soll die Siedlungsentwicklung in 
den Zentralen Orten und den Siedlungsbereichen der Entwicklungsachsen kon-
zentriert werden. Zwischen den Entwicklungsachsen sollen ausreichende Frei-
räume erhalten werden.  

   2.6.4.1 In den Verdichtungsräumen und den Randzonen um die Verdichtungsräume 
soll die Siedlungsentwicklung so konzentriert und geordnet werden, dass in 
den Entwicklungsachsen kleinräumig abgestimmte Zuordnungen von Wohn- 
und Arbeitsstätten, Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen und wohnortna-
hen Freiflächen erreicht sowie Überlastungserscheinungen abgebaut werden. 
Bandartige Siedlungsentwicklungen sollen durch eine gegliederte Folge von 
Siedlungen und Freiräumen vermieden werden.  

   2.6.4.2 Im ländlichen Raum sollen zur Förderung des Leistungsaustauschs zwischen 
den höheren zentralen Orten und ihrer Stärkung als Versorgungs- und Arbeits-
platzzentren die Verkehrs- und Infrastrukturen in den Entwicklungsachsen an-
gemessen weiterentwickelt werden.  

   3.1.2 Die Siedlungstätigkeit ist vorrangig auf Siedlungsbereiche sowie Schwer-
punkte des Wohnungsbaus und Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen zu konzentrieren.  

   3.1.6 Die Siedlungsentwicklung ist durch kleinräumige Zuordnungen von Raumnut-
zungen, insbesondere der Funktionen Wohnen und Arbeiten, so zu gestalten, 
dass verkehrsbedingte Belastungen zurückgehen und zusätzlicher motorisier-
ter Verkehr möglichst vermieden wird. […]  

   3.1.9 Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind 
Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlas-
tenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden 
mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist 
auf das Unvermeidbare zu beschränken.  

   Karte zu 2.1.1 
"Raumkatego-
rien" 

Darstellung als Randzone um einen Verdichtungsraum 

 
  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 

nach der Verbindlichkeitserklärung vom 04.04.1996 des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben maßgeblich: 
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   1.2 Im Uferbereich des Bodensees ist die Siedlungsentwicklung auf geeignete see-
abgewandte Standorte in den Ufergemeinden, vorrangig aber in Siedlungsbe-
reiche angrenzender Räume der Region zu lenken. Die freie Landschaft in der 
engeren Uferzone soll grundsätzlich von Bebauung freigehalten und nur im 
ökologisch vertretbaren Umfang für die Erholung weiter erschlossen werden.  

   2.2.1 Die Siedlungsentwicklung, der Ausbau der Infrastruktur und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen ist vorrangig auf die Siedlungsbereiche im Zuge der Entwick-
lungsachsen und der regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen zu kon-
zentrieren.  

   2.2.3 (1) 
2.2.3 (2) 
/Strukturkarte 

Regionale Entwicklungsachse   

(4) Entwicklungsachse (Stockach) – Überlingen – Salem – Markdorf – Fried-
richshafen – Kressbronn a.B. – (Lindau i.B. – Bregenz) mit den Siedlungs-
bereichen Überlingen/Owingen, Salem, Markdorf, Friedrichshafen im Zuge der 
B 31 und der Bahnlinie 731 – Lindau i.B.  

   2.3.2/Karte 
"Siedlung" 

Ausweisung der Stadt Markdorf als Siedlungsbereich. Die Siedlungsentwick-
lung ist vorrangig in den Siedlungsbereichen […] zu konzentrieren. In diesen 
Siedlungsbereichen sind qualifizierte Arbeitsplätze für die Bevölkerung im Ein-
zugsgebiet sowie ausreichend Wohnungen für den Eigenbedarf und zur Auf-
nahme von Wanderungsgewinnen anzustreben. 

   3.2.2/Raumnut-
zungskarte 

Regionaler Grünzug Nr. 6 Regionale Grünzüge (regionale Freihalteflächen) 
sind von Bebauung freizuhalten. […] 

 
  Der regionale Grünzug Nr. 6 sowie die mögliche Ortsumfahrung Markdorf sind von dem überplanten 

Bereich nicht betroffen. Die Darstellungen verlaufen weiter südlich des Plangebietes.  

  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 
Landesentwicklungsplanes 2002 (LEP 2002) sowie des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben. 
Zur Gewährleistung einer angemessenen Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen ist eine Er-
weiterung der bestehenden gewerblichen Strukturen im südöstlichen Bereich des Stadtgebietes von 
"Markdorf" erforderlich. Eine Deckung des Bedarfes für die Umsiedlung der angedachten Einrich-
tungen durch Nachverdichtung zur Bereitstellung des erforderlichen Umfanges an gewerblicher Flä-
chen ist hierbei nicht möglich.  

  In Bezug auf die "in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung" (Fortschreibung Regional-
plan) in Hinblick auf die zukünftige Überlagerung im westlichen Bereich von einem "Schutzbedürf-
tigen Bereich für Naturschutz und Landschaftspflege" (Z), werden im Westen des Geltungsbereiches 
öffentliche und private Grünflächen samt deren Bepflanzung durch zahlreiche Gehölze festgesetzt. 
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  Zum Schutz der westlich innerhalb des Geltungsbereiches gelegenen "Brunnisaach", des in diesem 
Bereich vorhandenen gem. § 30 BNatSchG geschützten Biotops "Brunnisaach südlich Oberfisch-
bach" (Biotop-Nr. 8222-4353-566) und zum Schutz der Funktionalität des Biotopverbundes mitt-
lerer Standorte werden entlang der "Brunnisaach" öffentliche und private Grünflächen als Bach 
begleitende Zone bzw. als Pufferzone und im Süden eine öffentliche Grünfläche als Ortsrandein-
grünung jeweils ohne bauliche Anlagen festgesetzt. Ökologisch wertvolle Bestandsbäume im Be-
reich des geschützten Biotops sind als zu erhalten festgesetzt. Darüber hinaus sind zur Ergänzung 
der bestehenden Gehölze im Biotop und zur Abschirmung des Biotops vom Gewerbegebiet zahlrei-
che Pflanzungen von Bäumen 1. und 2. Wuchsklasse sowie Sträuchern vorgesehen. Auf diese Weise 
entsteht eine gehölzreiche Grünzone, welche die bestehenden Gehölze im Biotop ergänzt und vor 
Beeinträchtigungen aus dem geplanten Gewerbegebiet abschirmt. Bestehende Wanderverbindun-
gen von Tieren entlang des Uferbereiches bleiben erhalten und werden hierdurch sogar verbessert. 
Gleiches gilt auch für den Lebensraum der im Bereich des Biotops vorkommenden Arten, da der 
ungestörte Bereich durch die neu entstehende Grünzone deutlich vergrößert bzw. verbreitert wird. 
Das Gebiet besitzt hinsichtlich artenschutzrechtlich relevanter Arten lediglich für Fledermäuse eine 
gewisse Bedeutung als (Teil-)Lebensraum. Aus diesem Grund werden artenschutzrechtliche Fest-
setzungen (u.a. zur Beleuchtung) aufgenommen. 

Zusätzlich wurde im Laufe des Verfahrens in Abstimmung mit dem Landratsamt Bodenseekreis die 
Baugrenze deutlich nach Osten verschoben. Somit sind in einem Bereich von durchschnittlich 25 m 
zur "Brunnisaach" (östlicher Bereich) keine Hochbauten zulässig. Unter der planungsrechtlichen 
Hinzuziehung des westlich der "Brunnisaach" existierenden Bebauungsplanes "Negelsee-Fach-
markt", in dem u.a. auch Grünflächen als Puffer zum Gewässer festgesetzt sind, kommt man auf 
einen Bereich von 40 bis 60 m der planungsrechtlich frei von Hochbauten ist. Hinzu kommt, dass 
angrenzend zu den festgesetzten Grünflächen hauptsächlich störungsarme Nutzungsformen unter-
gebracht werden (Parkplätze, Rangierbereiche etc.). Dies wird auch in Rücksprache mit dem Regi-
onalverband Bodensee-Oberschwaben positiv bewertet, da auf diese Weise – im Zusammenspiel 
mit den grünordnerischen Festsetzungen – sowohl der Schutz des Biotops als auch die Erhaltung 
der Funktionalität des Biotopverbundes gewährleistet wird. 

In der Gesamtschau sind keine Beeinträchtigungen der "Brunnisaach", des gem. § 30 BNatSchG 
geschützten Biotops und der Funktionalität des Biotopverbundes zu erwarten. 

Die detaillierte Bearbeitung des Schutzgutes Arten und Lebensräume erfolgt im Umweltbericht zu 
dieser Planung (siehe hierzu die Punkte 9.1.2.5 und 9.2.3.1). 

  In Bezug auf die Lage des Planungsgebietes im Bereich des HQ Extrem wurden seitens der STADT-
LAND-FLUSS INGENIEURDIENSTE GmbH, Stein 2D-Berechnungen zur tatsächlichen Überflutungs-
situation durchgeführt. Die bisher auf Basis der Regionalisierung des Landes erstellten Hochwas-
sergefahrenkarten ergaben an dieser Stelle eine Überflutungsgefahr des Gebietes bereits bei einem 
10-jährlichen Hochwasserereignis. Als Begründung dieser gravierenden Abweichung wird insbe-
sondere die vom Land nicht berücksichtigte Retentionswirkung des "Hepbach/Leimbacher Rieds", 
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sowie die Entzerrung der Hochwasserwelle im zeitlichen Verlauf genannt, die im vereinfachten Mo-
dell der HWGK so nicht berücksichtigt ist. Ergebnis der Berechnungen ist nunmehr, dass die ge-
plante Gewerbegebietserweiterung beim HQ 100 außerhalb des Überschwemmungsgebiets liegt. 
Es zeigte sich, dass ein wesentlicher Teil des Hochwasserabflusses aus dem Teileinzugsgebiet des 
"Entengrabens", der "Brunnisaach" und des" Riedgrabens" natürlicherweise im "Hepbacher/Leim-
bacher Ried" zurückgehalten wird. Demnach ist das Gebiet ausschließlich durch die Lage im Bereich 
von Überflutungsflächen des HQ Extrem-Bereich betroffen. Die Berechnungsergebnisse werden 
auch Eingang in die Hochwassergefahrenkarten für Markdorf finden. Aus Sicht der zuständigen 
Genehmigungsbehörden ist das Plangebiet somit hochwasserfrei. 

  Die überplanten Flächen sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschafts-
plan des Gemeindeverwaltungsverbandes Markdorf (3. Änderung, rechtswirksam mit Bekanntma-
chung der Genehmigung des Landratsamtes Bodensee am 22.03.2019) folgendermaßen darge-
stellt. Der nordwestliche Bereich ist bereits als gewerbliche Baufläche (Planung) und im südöstli-
chen Bereich sind noch Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Da die Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes als Gewerbegebiet (GE) nicht 
komplett übereinstimmen, ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. Die Änderung 
wird derzeit bereits vom Gemeindeverwaltungsverband Markdorf durchgeführt. Hierbei soll der zu 
überplanende Bereich zukünftig als gewerbliche Baufläche (G) dargestellt werden. 

  Zu einer sehr frühen Phase der Entwicklung der städtischen Planung wurden unterschiedliche Al-
ternativstandorte für die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen innerhalb des Stadtgebietes 
diskutiert und abgewogen. Als gewerbliche Baufläche erscheint der überplante Bereich auf Grund 
seiner Nähe zu bestehenden gewerblichen Strukturen, der Konfliktfreiheit zu anderen Nutzungen, 
der verkehrsgünstigen Lage sowie dem geeigneten Abschluss der vorhandenen Siedlungsstrukturen 
geeignet. Der Bereich ist weder exponiert, noch greift er unnatürlich in die Landschaft ein. Nut-
zungskonflikte sind nicht gegeben oder lassen sich vollständig ausräumen. Das beschränkte Aus-
maß der hinzutretenden Bebauung ist mit einer organischen Siedlungsentwicklung im Gesamt-
stadtgebiet vereinbar.  

  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  

 
8.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung  

  Im Rahmen eines Behördenunterrichtungstermines gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde im Besonderen 
auf die Lage im Bereich von Hochwassergefahrenflächen hingewiesen. Aus diesem Grunde wurde 
eine entsprechende Untersuchung zur Klärung des Sachverhaltes durchgeführt. Deren Ergebnisse 
wurden im vorangegangen Unterpunkt erläutert. Außerdem wurde auf den Abstand zur Brun-
nisaach hingewiesen. Auch dieser Belang wurde im vorangegangen Unterpunkt abgearbeitet. 
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  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, die erforderliche Umsiedlung dreier öffentlicher Einrich-
tungen der Stadt und des Landkreises an einem gemeinsamen Standort ausreichenden Umfanges 
zu ermöglichen.  

  Für das geplante Gewerbegebiet soll erreicht werden, dass es zu der vorhandenen Siedlungsstruktur 
hinzutritt, ohne als Fremdkörper zu erscheinen. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, bedarfsge-
rechte Festsetzungen für die hinzutretenden gewerblichen Strukturen zu treffen, ohne dadurch die 
landschaftlich und städtebaulich angrenzende Situation wesentlich zu beeinträchtigen. 

  Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen im Sinne des § 1a Abs. 2 
BauGB wurde von der Verwaltung geprüft. Im Ergebnis stellen die Potenziale der Innenentwicklung 
keine Alternative zur Planung dar, da diese nicht im ausreichend großen Umfang vorhanden sind. 
Zudem sind gewerbliche Nutzungen im Bereich der Innenentwicklung immer mit größeren Kon-
fliktpotenzialen behaftet, als dies im Anschluss an vorhandene Siedlungsstrukturen, in den Rand-
bereichen von Siedlungen der Fall ist. 

  Für die Umsetzung der Planung soll erreicht werden, dass unterschiedliche zeitgemäße und be-
darfsgerechte Bauformen verwirklicht werden können. Auf diese Weise soll ein flexibles und be-
darfsgerechtes Planungsinstrument geschaffen werden.  

  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB ("qua-
lifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben in 
dem überplanten Bereich abschließend. Der Bauherrschaft stehen bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen Vereinfachungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens (entsprechend den 
jeweils geltenden Vorschriften) zur Verfügung (zur Zeit der Planaufstellung Kenntnisgabeverfahren 
gem. § 51 LBO). 

  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundlagen 
ab.  

 

8.2.5  Planungsrechtliche Vorschriften 

  Für den Bereich ist ein Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. Um auf die besonderen Eigenarten und 
Bedürfnisse der einzelnen Teilbereiche in Bezug auf den Immissionsschutz Rücksicht zu nehmen ist 
eine Zonierung innerhalb des Gebietes eingearbeitet. Dies betrifft ausschließlich die zulässigen 
Emissionskontingente und nicht die zulässigen Nutzungen. 

  Auf der Grundlage des § 1 der BauNVO werden innerhalb des Gewerbegebietes GE1 und GE2 Ver-
änderungen wie folgt vorgenommen:  

  Die Reduzierung von Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke auf eine ausnahmsweise 
Zulässigkeit soll Fehlentwicklungen ausschließen. Auf Grund des optischen Erscheinungsbildes 
von modernen Tankstellen würde die Unterbringung einer solchen Nutzung innerhalb des als 
sensibel zu bewertenden Umfeldes zu einer erheblichen Störung führen. Darüber hinaus wäre 
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mit der zu erwartenden hohen Frequentierung außerhalb der üblichen Arbeitszeiten ein nicht zu 
lösendes Konfliktpotenzial verbunden. Unbenommen hiervon bleibt die Errichtung von Betriebs-
tankstellen. Der gesamte Bereich ist auf Grund seiner Nähe zu den naturräumlichen Elementen 
für die Unterbringung von öffentlichen Tankstellen nicht geeignet. Anlagen für sportliche Zwecke 
sind in der Regel mit einer nicht unerheblichen Frequentierung zu den Nachtzeiten verbunden. 
Um Nutzungskonflikte mit der angrenzenden Bebauung sowie der Bebauung innerhalb des Ge-
werbegebietes zu vermeiden, bleibt die Zulässigkeit der Prüfung im Einzelfall überlassen.             

 Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO sind Elektrotankstellen als einzelne Ladesäulen im Sinne von Tank-
stellen oder Gewerbebetrieben aller Art ausnahmsweise zulässig. Von einer von den einzelnen 
Ladesäulen ohne Verkaufsstelle ausgehenden Störung ist nicht auszugehen. Die Ladesäulen fü-
gen sich durch Größe und Aussehen in die Umgebung ein und dienen lediglich dem Aufladen 
eines Elektrofahrzeugs. Dadurch, dass keine Verkaufsstelle zulässig ist sowie durch die entspre-
chend dem jeweiligen Fahrzeug benötigte Ladedauer, ist nicht von einem starken Zu- und Ab-
gangsverkehr auszugehen. 

 Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe. Die hierfür erforderlichen besonderen städtebaulichen 
Gründe im Sinne des § 1 Abs. 9 BauNVO leiten sich aus der Notwendigkeit für die innerstädti-
schen Bereiche den Fortbestand als Versorgungszentrum sicher zu stellen ab. Ein weiteres Ab-
wandern der Kaufkraft aus diesen Bereichen würde deren Funktion in Frage stellen und zu einer 
erheblichen städtebaulichen Fehlentwicklung führen. Hiervon ausgenommen ist Einzelhandel 
von Handwerksbetrieben, soweit die Einzelhandelsnutzung u.a. der übrigen betrieblichen Nut-
zung untergeordnet bleibt bzw. wenn die Verkaufsfläche von 800m² je Handwerksbetrieb nicht 
überschritten wird. Hiermit soll die Entstehung von großflächigem Einzelhandel auch bei o.a. 
Nutzungen verhindert werden. Großflächigkeit ist in einem Gewerbegebiet (GE) der vorliegenden 
Art zwar ohnehin nicht zulässig, die Festsetzung erfolgt auf Anregung des Regierungspräsidiums 
Tübingen jedoch zur abschließenden Sicherstellung.  

 Grundsätzlichen Ausschluss erfahren zudem die in § 8 Abs. 3 Nrn. 2-3 BauNVO angeführten Nut-
zungen: Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnü-
gungsstätten. Für den zuerst genannten Anlagentyp muss geltend gemacht werden, dass eine 
sinnvolle Anbindung der Nutzungen an die gesamtgemeindliche Struktur in keinem Falle gege-
ben wäre. Ziel der gemeindlichen Planung ist es, Anlagen dieser Art auf den Hauptort zu kon-
zentrieren, um dort eine Ergänzungs- und Bündelungswirkung mit anderen Nutzungen zu errei-
chen. Für die zuletzt genannte Nutzung (Vergnügungsstätten) wird der generelle Ausschluss mit 
deren extrem störendem Charakter auf das vollständig ländlich dörfliche Umfeld begründet. 

 Weiterhin werden im Gewerbegebiet Werbeanlagen ausgeschlossen, die nicht an der Stätte der 
Leistung errichtet werden (sogenannte "Fremdwerbungen"). Hierunter fallen Werbeanlagen, die 
eine eigenständige gewerbliche Hauptnutzung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO darstellen. 
Solche Anlagen der Fremdwerbung können als selbständige bzw. eigenständige Hauptnutzung 
ausgeschlossen werden (VGH Mannheim, Urteil vom 16.04.2008, AZ: 3 S 3005/06). Anlagen 
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der Fremdwerbung zeichnen sich regelmäßig dadurch aus, dass sie in einer besonders auffälli-
gen, sich von ihrer Umgebung hervorhebenden Art und Weise gestaltet sind, um besondere 
Aufmerksamkeit zu erreichen. Durch die Zulassung von Anlagen der Fremdwerbung würde eine 
nachteilige Auswirkung auf das Landschafts- und Ortsbild erwartet. Zudem sollen die Flächen 
des Gewerbegebietes der Ansiedlung von Unternehmen dienen, die Arbeitsplätze in der Region 
schaffen. Selbständige Werbeanlagen widersprechen diesem planerischen Ziel und werden des-
halb als Nutzung gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO im Gewerbegebiet ausgeschlossen.  

  
  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung beschränken sich auf das in der Baunut-

zungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der Eigen-
schaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebauungsplan"). 
Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

  Die Festsetzung einer Grundflächenzahl im Gewerbegebiet (GE1 und GE2) ergibt einen möglichst 
großen Spielraum bei der Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unterschied-
lichen Gebäudetypen bzw. -anordnungen. Der festgesetzte Wert von 0,80 befindet sich im Rah-
men der im § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Obergrenzen für Gewerbe-
gebiete.  

  Auf die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse wird verzichtet. Diese Kenngröße ist für die Vor-
gabe der Gebäudehöhe wenig aussagefähig, da in der Planung Gebäude mit gewerblicher Nut-
zung und den damit verbundenen Raumhöhen (Hallen, Verkaufsräume) errichtet werden kön-
nen.  

  Die Festsetzung von der maximal zulässigen Gesamtgebäudehöhe in Verbindung mit der Erd-
geschossfußbodenhöhe schafft einen verbindlichen Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spekt-
rums an Gebäudeprofilen. Die gewählte Systematik schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch 
für den Außenstehenden (z.B. Anlieger) nachvollziehbar und damit kontrollierbar. Die erzielba-
ren Rauminhalte der Gebäude werden auf ein konkretes und den Erfordernissen der gewerbli-
chen Nutzungen entsprechendes Maß festgesetzt. Dabei wurden die direkt von außen einsehba-
ren bewusst mit einer 3,00m niedrigeren Gebäudehöhe festgesetzt, als diejenigen, die an den 
westlich angrenzenden Bestand herantreten. Die Höhe des natürlichen Geländes ist durch die 
eingearbeiteten Höhenlinien eindeutig bestimmt.  

  
  Werbeanlagen werden in ihrer Höhe auf ein für diesen Bereich verträgliches Maß beschränkt. Dies 

geschieht, um Beeinträchtigungen des Ortsbildes zu vermeiden. 

  Die festgesetzte abweichende Bauweise ist erforderlich, um im Sinne einer möglichst hohen Flexi-
bilität die maximale Längenentwicklung der hinzutretenden Bebauung auf ein verträgliches Maß 
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von 100m zu beschränken. Die geplanten Einrichtungen im Zuge der Umsiedlung von Straßen-
meisterei, Bauhof und Wertstoffhof sind mit der getroffenen Festsetzung hinreichend umsetzbar. 

  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass für die Bauherrschaft 
zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im Grundstück entsteht. Nebenan-
lagen und -gebäude (z.B. Salzhalle, Lager etc.) sind auch innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen (Baugrenzen) zulässig. Durch die überbaubaren Grundstücksflächen wird der erfor-
derliche Abstand zur Riedheimer Straße" (Kreisstraße K 7742) sowie ein Schutzabstand zu den 
bestehenden Gehölzstrukturen entlang der "Brunnisaach" verbindlich geregelt, so dass mögliche 
Gefahrenpotenziale und auch Umweltauswirkungen ausgeschlossen bleiben. 

  Auf eine Regelung der Zulässigkeit von baulichen Anlagen über die in den §§ 12, 14, und 23 
BauNVO getroffenen Regelungen hinaus wird verzichtet. Dadurch sind untergeordnete Nebenanla-
gen speziell im Bereich des Gewerbegebietes auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig (z.B. technisch bedingte Auslagerung von Anlagen wie Trafostation, Pumpstation, Schutt-
gutboxen etc.). Die Abstände zu anderen baulichen Anlagen auf Grund von anderen Vorschriften 
bleiben hiervon unbenommen. 

  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungsfreileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungsträger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) Anla-
gen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

  Die Festsetzung von Erdgeschossfußbodenhöhen als Mindesthöhen erfolgt aus Gründen des Hoch-
wasserschutzes. Durch die festgesetzten Werte wird die HQextrem-Linie eingehalten. Somit wird si-
chergestellt, dass im Falle eines Extrem-Hochwassers oder Starkregenereignisses kein Wasser über 
Lichtschächte in die Keller eindringen kann. Die Bereich der HQ100-Linie wurden als öffentliche 
Grünflächen festgesetzt, eine Bebauung und Fehlentwicklungen sind somit ausgeschlossen. 

 
8.2.6  Infrastruktur  

  Im Rahmen der Erschließung wird ggf. eine Trafostation zu errichten sein. Auf die Festsetzung einer 
entsprechenden Fläche für diese Trafostation wird bewusst verzichtet, da sich deren exakte Lage 
erst mit der Einteilung der Baugrundstücke ergeben wird. Auf Grund des § 14 Abs. 2 der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) kann eine solche Nebenanlage in der Ausnahme zugelassen werden, 
auch falls im Bebauungsplan keine besondere Fläche hierfür festgesetzt ist.  

  Die Festsetzung eines Leitungsrecht erfolgt in Bezug auf die bestehenden 20-kV-Kabel und -Lei-
tungen der NetzeBW GmbH im westlichen Bereich der Planung, parallel entlang der "Brunnisaach". 
In der Festsetzung zum Schutzstreifen samt Leitungsrecht sind bestimmte bauliche Anlagen nicht 
von Vornherein als unzulässig aufgeführt, es ist jedoch unbedingt eine Abstimmung und Genehmi-
gung von vorgesehenen baulichen Anlagen mit dem Anlagenbetreiber durchzuführen.  
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8.2.7  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen 

  Das auszuweisende Baugebiet ist über die Einmündung in die Riedheimer Straße" (Kreisstraße K 
7742) ausreichend an das Verkehrsnetz angebunden. Dadurch sind weitere Anbindungen gegeben. 
Durch die Festsetzung eines Bereiches für die Zu- sowie die Abfahrt sind Verkehrsbeeinträchtigun-
gen in den Bereichen ausgeschlossen. 

  Im nördlichen Bereich des Plangebietes entlang der Riedheimer Straße" (Kreisstraße K 7742) ist 
die Anlage eines Fuß- und Radweges bis zum Anschluss an die "Oberfischbacher Straße" vorgese-
hen. 

  Im Einmündungsbereich in die "Oberfischbacher Straße" ist die Verkehrssicherheit durch Ausrun-
dungen sowie Zufahrtsverbote zu den Flächen bzw. Grundstücken gewährleistet. Eine Zufahrt von 
der "Oberfischbacher Straße" ist ausgeschlossen. Diese kann ausschließlich vom Kreisverkehr im 
Bereich der Kreuzung "Otto-Lilienthal-Straße"/"Riedheimer Straße" (Kreisstraße K 7742) erfolgen. 
Hier sind die bestehenden Ausrundungen des Kreisverkehrs hinreichend zum Erreichen und sicheren 
Befahren der Zufahrt zum vorgesehenen Gewerbegebiet umgesetzt.  

  Der erforderliche Mindestabstand der möglichen Gebäude zur Riedheimer Straße" (Kreisstraße 
K 7742) von 8,00 m ist durch die Festsetzung entsprechender Flächen ohne baulichen Anla-
gen/Einrichtungen sowie eine entsprechend abgerückte Baugrenze gewahrt. Da zwischen den zwei 
Kreisverkehren eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 50 km/h vorgesehen ist, kann das An-
bauverbot auf 8,00 m anstelle der üblichen 15,00 m reduziert werden. Die im Bereich von min-
destens 8,00 m Abstand zum Fahrbahnrand der Kreisstraße K 7742 ausnahmsweise zulässigen 
Anlagen sind entsprechend in der Festsetzung aufgeführt.  

 
8.2.8  Nutzungskonfliktlösung, Immissionsschutz 

  Durch die Ausweisung der Gewerbeflächen ist mit Lärmeinwirkungen auf die Umgebungsbebauung 
zu rechnen, die zu Nutzungskonflikten führen können. Zur Konfliktlösung werden im Bebauungs-
plan Emissionskontingente gemäß DIN 45691 (Geräuschkontingentierung) festgesetzt. Im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung durch das Büro Sieber 
durchgeführt (Gutachten 17-313/a vom 05.06.2020) in welcher die Gewerbelärmimmissionen 
vom Plangebiet auf die Umgebungsbebauung untersucht wurden. 

Dabei soll das Plangebiet durch die Kontingentierung nicht grundsätzlich eingeschränkt, sondern 
eine maximale Ausnutzbarkeit der gesamten gewerblichen Fläche sichergestellt werden. Das Ver-
fahren der Emissionskontingentierung bietet im Allgemeinen den Vorteil, dass nicht der erste Be-
trieb, der sich ansiedelt, bereits so viel Lärm emittiert, dass jeder weitere Betrieb unter Berücksich-
tigung der Umgebungsbebauung unzulässig wäre. Damit ist zum einen eine angemessene Nutz-
barkeit der Flächen im Plangebiet sowie zum anderen die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der 
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TA Lärm an der Umgebungsbebauung gewährleistet. Eine Gliederung des Plangebiets in Teilflächen 
gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) wurde durchgeführt. 

Die Gewerbebetriebsflächen im Plangebiet stehen im Verhältnis zu den Gewerbegebietsflächen der 
diversen bestehenden Bebauungspläne im Gebiet "Negelsee" der Stadt Markdorf und ist planextern 
zu weiteren bestehenden Gewerbegebieten im Stadtgebiet gegliedert. Die in den bestehenden Be-
bauungsplänen "Nagelsee" als "Gewerbegebiet" festgesetzte Flächen sind nicht durch Emissions-
kontingente beschränkt. 

Bei der Festlegung von Emissionskontingenten nach DIN 45691 wird jedem Quadratmeter Grund-
stücksfläche eine bestimmte Geräuschemission zugeordnet, so dass die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm (2017) an der Umgebung des Gewerbegebietes eingehalten werden. Der Vorbelastung 
durch die bestehenden gewerblichen Nutzungen in der Umgebung wird Rechnung getragen, indem 
diese mittels ein flächenbezogener Schall-Leistungspegel von 60 dB(A)/m² tags und 45 dB(A)/m² 
nachts zugeschrieben werden. 

Eventuelle Hindernisse wie Häuser, Hallen oder Böschungen zwischen der Schallquelle und dem 
Immissionsort (Zusatzdämpfung) werden gemäß DIN 45691 bei der Berechnung der Kontingente 
nicht berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt unter alleiniger Berücksichtigung des Abstandsmaßes 
nach DIN ISO 9613-2 (Schallausbreitung im Freien). 

Es wird eine Aufteilung des Gebietes in zwei Teilbereiche GE1 (11.310 m²) und GE2 (9.385 m²) mit 
unterschiedlichen Emissionskontingenten vorgenommen.  

Die Festsetzung der Emissionskontingente gewährleistet die Einhaltung der zulässigen Immissions-
richtwerte an den maßgeblichen Einwirkorten der bestehenden bzw. planungsrechtlich zulässigen 
Umgebungsbebauung. Die Einhaltung der Emissionskontingente wird im Einzelfall im Rahmen des 
bau- bzw. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens bzw. bei der Planung eines Vor-
habens, das vom Genehmigungsverfahren freigestellt ist, durch Vorlage einer schalltechnischen 
Untersuchung durch ein entsprechend qualifiziertes Büro nachzuweisen sein. Dabei wird die Zu-
satzdämpfung, wie oben beschrieben, berücksichtigt, was es dem Betreiber ermöglicht, durch va-
riable Maßnahmen und konkrete Betriebsgestaltung (z.B. Lage, Orientierung, Anzahl und Größe 
von Gebäudeöffnungen) die Emissionen so zu steuern, dass der zulässige Immissionsanteil an der 
schutzbedürftigen Umgebungsbebauung eingehalten wird. Das zur Bestimmung der schalltechni-
schen Zulässigkeit durchzuführende Berechnungsverfahren ist in die textlichen Festsetzungen auf-
genommen und entspricht der in der DIN 45691 eingeführten Berechnungsmethodik. 

Durch die vorgenannten Maßnahmen werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gesichert. 

  Auf mögliche temporäre Konflikte auf Grund von Immissionen der angrenzenden Landwirtschaft ist 
hingewiesen. 
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9  Begründung – Umweltbericht (§ 2 Abs. 4 und § 2a 
Satz 2 Nr. 2 BauGB und Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB) sowie Abarbeitung der Eingriffsregelung 
des § 1a BauGB, Konzept zur Grünordnung 

  

9.1  Einleitung (Nr. 1 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

9.1.1  Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes "Oberfisch-
bach-Ost" (Nr. 1a Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB)  

  Das Plangebiet befindet sich südöstlich des Ortskerns der Stadt Markdorf. Durch den Bebauungs-
plan wird eine Fläche südlich der "Riedheimer Straße" (Kreisstraße K 7742) als Gewerbegebiet 
ausgewiesen. 

  
  Das Plangebiet wird als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Im Norden schließt die Planfläche an 

die "Riedheimer Straße" (Kreisstraße K 7742) an. Im Osten und Süden angrenzend an das Plan-
gebiet befinden sich ebenfalls landwirtschaftlich genutzte Flächen. Im Westen befindet sich der 
Fluss "Brunnisaach", welcher von Gehölzen gesäumt wird. Jenseits des Flusses befinden sich ge-
werblich genutzte Flächen.  

  
  Die Stadt Markdorf verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan mit integriertem Land-

schaftsplan (3. Änderung, rechtswirksam mit Bekanntmachung der Genehmigung des Landratsam-
tes Bodensee am 22.03.2019). Im rechtsgültigen Flächennutzungsplanes sind für das Planungs-
gebiet im nordwestlichen Bereich bereits gewerbliche Bauflächen (Planung) und im südöstlichen 
Bereich Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Der gewählte Standort ist auf Grund der angren-
zenden Gewerbegebiete im Westen und der hervorragenden Verkehrsanbindung für ein Gewerbe-
gebiet in hinreichendem Maß geeignet. 

  
  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung eines Gewerbegebietes (GE) zur Um-

siedlung der Straßenmeisterei, des städtischen Bauhofes sowie des Wertstoffhofes. 

  
  Wesentliche Festsetzungen des Bebauungsplanes sind die Festsetzung eines Gewerbegebietes (GE1 

und GE2) mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 und einer maximalen Gebäudehöhe von 18 m. 
Außerdem werden entlang der "Brunnisaach" öffentliche bzw. private Grünflächen als Bach beglei-
tende Zone bzw. als Pufferzone festgesetzt und im Süden eine öffentliche Grünfläche als Ortsrand-
eingrünung. Die Grünflächen sind zum Schutz des Biotops entlang der "Brunnisaach" mit zahlrei-
chen Gehölzen zu bepflanzen, ökologisch wertvolle Bestandsbäume werden als zu erhalten festge-
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setzt. Zur Erschließung des Gewerbegebietes werden im Nordosten des Plangebietes, von der "Ried-
heimer Straße" (Kreisstraße K 7742) ausgehend, ein Kreisverkehr sowie eine an der östlichen 
Grenze entlangführende Straße mit "Verkehrsflächen als Begleitgrün" an der nördlichen Grenze 
festgesetzt. 

  
  Für den Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" ist eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durch-

zuführen sowie ein Umweltbericht gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB zu erstellen. 

  
  Der Bedarf an Grund und Boden (Geltungsbereich) beträgt insgesamt 2,89 ha. 

  
  Der nach Berücksichtigung der planinternen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verblei-

bende Ausgleichsbedarf von 268.262 Ökopunkten erfolgt über bereits generierte Ökopunkte im 
Ökokonto der Stadt Markdorf. Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens werden hierdurch voll-
ständig ausgeglichen. Die dem Eingriff aus dem Ökokonto der Stadt Markdorf zugeordneten Aus-
gleichsmaßnahmen (Erhebungsbogen „Steinbacher Weiher“, laufende Nummer 19) befinden sich 
auf den Flst.-Nrn. 5 06/13 und 506/14 der Gemarkung Ittendorf und umfassen etwa 3,57 ha. 

  
9.1.2  Ziele des Umweltschutzes aus anderen Planungen (Nr. 1b Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a 

BauGB) 

  Regionalplan: 

Nach der Raumnutzungskarte des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben sind verbindliche Aus-
sagen und Ziele zur regionalen Freiraumstruktur (z.B. regionale Grünzüge, schutzbedürftige Berei-
che für Naturschutz, Land-, Forst- oder Wasserwirtschaft) nicht berührt. Jedoch wird im Entwurf zur 
Fortschreibung der Gewässerbereich als Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (rote 
Schraffur) dargestellt. Um dieser Darstellung gerecht zu werden, wird entlang der "Brunnisaach" 
über den gesetzlich vorgeschriebenen Gewässerrandstreifen von 10 m hinaus öffentliche und private 
Grünflächen ohne bauliche Anlagen festgesetzt. Diese Grünflächen sind mit zahlreichen Gehölzen 
zu bepflanzen. Auf diese Weise bleibt der regionale Biotopverbund in seiner Funktionalität erhalten 
(siehe hierzu auch 9.1.2.5). 

  
  Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan: 

Die überplanten Flächen sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschafts-
plan des Gemeindeverwaltungsverbandes Markdorf (3. Änderung, rechtswirksam mit Bekanntma-
chung der Genehmigung des Landratsamtes Bodensee am 22.03.2019) Im rechtsgültigen Flä-
chennutzungsplanes sind für das Planungsgebiet im nordwestlichen Bereich bereits gewerbliche 
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Bauflächen (Planung) und im südöstlichen Bereich Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Da 
die Darstellungen des Flächennutzungsplanes mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes als Ge-
werbegebiet (GE) nicht komplett übereinstimmen, ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
erforderlich. Die Änderung wird derzeit bereits vom Gemeindeverwaltungsverband Markdorf durch-
geführt. Hierbei soll der zu überplanende Bereich zukünftig als gewerbliche Baufläche (G) darge-
stellt werden. 

  
  Natura 2000-Gebiete (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): 

Östlich des Plangebietes, in einem Abstand von etwa 1,1 km sowie 2,45 km und 2,75 km westlich 
liegen Teilflächen des FFH-Gebietes "Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf" 
(Nr. 8221-342). Auf Grund der Entfernung ist durch die Aufstellung des Bebauungsplanes "Ober-
fischbach-Ost" nicht mit einer Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes zu rechnen. 
Eine Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG ist daher nicht erforderlich. 

  
  Weitere Schutzgebiete/Biotope: 

 Unmittelbar am westlichen Rand des Plangebietes liegt das gem.§ 30 BNatSchG bzw. § 33 
NatSchG BW kartierte Biotop "Brunnisaach südlich Oberfischbach" (Nr. 1-8222-435-3566), 
welches sich zum Teil mit dem Geltungsbereich überlagert. 

 Nördlich des Plangebietes in einem Abstand von etwa 50 m befinden sich das Biotop "Mulden-
bach und Brunnisaach am östlichen Ortsrand von Markd." (Nr. 1-8222-435-3564) sowie etwa 
90 m nördlich das Biotop "Hecke am östlichen Markdorfer Ortsrand" (Nr. 1-8222-435-3565). 

 Etwa 1,1 km östlich des Plangebietes liegt das Landschaftsschutzgebiet "Hepbacher – Leimba-
cher Ried" (2 Teilgebiete) (Nr. 4.35.033).  

 Weitere geschützten Bestandteile von Natur und Landschaft liegen nicht in räumlicher Nähe zum 
Plangebiet. 

 Wasserschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

  
  Biotopverbund: 

 Der südöstliche Teilbereich der überplanten Fläche liegt im Suchraum (1000 m) des Biotopver-
bundes mittlerer Standorte, welche Kernflächen im Nordosten und Kernflächen im Südwesten 
miteinander verbinden sollen.  

 Zwar ist der als Kernfläche des Biotopverbundes mittlerer Standorte geführte Gehölzbestand be-
reits jetzt sehr isoliert durch die Lage zwischen landwirtschaftlichen Flächen, gemischten Bau-
flächen sowie der "Riedheimer Straße" (Kreisstraße K 7742), dennoch sind durch die Bebauung 
Beeinträchtigungen des Biotopverbundes zu erwarten.  
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 Um die Funktionalität des Biotopverbundes langfristig zu erhalten und ggf. zu stärken, werden 
im westlichen und südlichen Bereich öffentliche und private Grünflächen als bachbegleitende 
Zone bzw. als Pufferflächen und Ortsrandeingrünung festgesetzt. Darüber hinaus ist vorgesehen, 
diese festgesetzten Grünflächen mit zahlreichen Gehölzen zu bepflanzen. Auf diese Weise ent-
steht eine gehölzreiche Grünzone, welche die bestehenden Gehölze im Biotop entlang der "Brun-
nisaach" ergänzt und vor Beeinträchtigungen aus dem geplanten Gewerbegebiet abschirmt. Zu-
gleich bleiben bestehende Wanderverbindungen von Tieren entlang des Uferbereiches der 
"Brunnisaach" erhalten und werden durch die getroffenen grünordnerischen und artenschutz-
rechtlichen Festsetzungen sogar noch verbessert, da der ungestörte Bereich durch die neu ent-
stehende Grünzone deutlich vergrößert bzw. verbreitert wird. 

  
9.2  Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen auf der Grundlage 

der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB (Nr. 2 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a 
BauGB) 

9.2.1  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basissze-
nario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich be-
einflusst werden (Nr. 2a Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

  Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Naturnähe, Empfindlichkeit und der Vernetzungs-
grad der betrachteten Lebensräume sowie das Vorkommen geschützter oder gefährdeter Arten bzw. 
Biotope. 

 Beim Plangebiet handelt es sich um intensiv genutztes Ackerland. Infolge der landwirtschaftli-
chen Nutzung (regelmäßiger Bodenumbruch, Einsaat von Kulturpflanzen, Stickstoffeintrag) ist 
die Artenvielfalt der Fläche begrenzt. Im Hinblick auf die Fauna sind vorwiegend Ubiquisten zu 
erwarten. 

 Bei den überplanten Ackerflächen handelt es sich um besonders hochwertige landwirtschaftliche 
Flächen (Vorrangflur Stufe I). 

 Im Westen befindet sich der Fluss "Brunnisaach", der von Gehölzen gesäumt wird. In diesem 
gem. § 30 BNatSchG geschützten Bereich (Biotop) ist von einer höheren Artenvielfalt auszuge-
hen.  

 Das überplante Gebiet ist im Hinblick auf die Durchgängigkeit für Tiere wegen der nördlich bis 
nordöstlich verlaufenden "Riedheimer Straße" (Kreisstraße K 7742) vorbelastet. 

 Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut zu. 
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  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Funktionen des Bodens als Standort für Kultur-
pflanzen und für natürliche Vegetation, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sowie als Filter 
und Puffer für Schadstoffe. Auch die Empfindlichkeit des Bodens, der Natürlichkeitsgrad des Bo-
denprofils und der geologischen Verhältnisse sowie eventuell vorhandene Altlasten werden als Be-
urteilungskriterien herangezogen. Darüber hinaus wird die Eignung der Flächen für eine Bebauung 
bewertet.  

 Aus geologischer Sicht gehört das Plangebiet zum Alpenvorland. 

 Gemäß der Geologischen Karte des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg 
(M 1: 50.000) sind im Untergrund Moränensedimente aus dem Vorstoß des Rheingletschers zur 
Äußeren Jungendmoräne und dem anschließenden Eiszerfall zu erwarten (Diamikte, Kiese, 
Sande und Feinsedimente alpiner und lokaler Provenienz). Aus den kiesig-sandigen glazigenen 
Sedimenten haben sich laut Bodenkarte (M 1: 50.000) als vorherrschender Bodentyp Auenbo-
den-Auengley entwickelt. 

 Gemäß Reichsbodenschätzung handelt es sich um Lehme mittlerer Zustandsstufe mit durch-
schnittlicher natürlicher Bodenfruchtbarkeit (Ertragsfähigkeit). Zudem ist der Boden als Aus-
gleichskörper im Wasserkreislauf als mittel zu bewerten. Der Boden weist in seiner Bodenfunk-
tion für Sonderstandorte für naturnahe Vegetation eine mittlere Bewertung auf. Da die natürli-
che Ertragsfähigkeit im mittleren Bereich liegt, wird aus Sicht des Naturschutzes von einer eher 
niedrigeren Wahrscheinlichkeit ausgegangen, im Plangebiet hochwertige Lebensgemeinschaf-
ten anzutreffen bzw. Standorte für deren Ansiedlung anzutreffen. Die genaue Einschätzung des 
Standortpotenzials für die natürliche Vegetation kann jedoch nur expertengestützt erfolgen. Hin-
gegen kann die Puffer- und Filterfunktion des Bodens für Schadstoffe als hoch bis sehr hoch 
bewertet werden. In seiner Gesamtbewertung ist der Boden zwischen mittel und hoch (2,33) 
einzustufen. 

 Hinweise auf Altlasten gibt es nicht. 

 Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen 
und ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet 
werden. 

 Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut zu. 
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  Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes Wasser sind zum einen die Naturnähe der Oberflächen-
gewässer (Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte), zum anderen die Durchlässigkeit der Grund-
wasser führenden Schichten, das Grundwasserdargebot, der Flurabstand des Grundwassers, die 
Grundwasserneubildung sowie – abgeleitet aus den genannten Kriterien – die Empfindlichkeit des 
Schutzgutes Wasser gegenüber Beeinträchtigungen durch das Vorhaben. 

 An der westlichen Grenze des Plangebietes verläuft der Fluss "Brunnisaach" (Gewässer II. Ord-
nung). Darüber hinaus befinden sich innerhalb des Geltungsbereiches keine weiteren fließenden 
oder stehenden Gewässer. 

 Über den Wasserhaushalt und die Grundwasserverhältnisse liegen keine fachlichen Informatio-
nen vor. Das Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
hat keine Bedenken aus hydrologischer Sicht bezüglich des Grundwassers vorzubringen (Stel-
lungnahme, 15.03.2018). Auf Grund von benachbarten Bauvorhaben aus der jüngeren Zeit ist 
nicht davon auszugehen, dass mit oberflächennah anstehendem Grundwasser zu rechnen ist.  

 Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut zu. 

  
  Wasserwirtschaft (Wasser; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

Die für die Wasserwirtschaft wichtigen Gesichtspunkte sind die Versorgung des Plangebietes mit 
Trinkwasser, die Entsorgung von Abwässern, die Ableitung bzw. Versickerung von Niederschlags-
wasser sowie eventuell auftretendes Hangwasser oder Hochwasser von angrenzenden Gewässern, 
das zu Überflutungsproblemen im Plangebiet führt. 

 Das überplante Gebiet liegt nur in geringem Umfang (Grünflächen) in einem HQ 
100

 -Bereich. 
Ein großer Teil des Geltungsbereiches befindet sich im Bereich HQ 

extrem. 

 Momentan fallen im Gebiet keine Abwässer an. 

  
  Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und  h 

BauGB): 

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind die Luftqualität sowie das Vorkommen von Kaltluft-
entstehungsgebieten und Frischluftschneisen.  

 Großklimatisch gesehen liegt das Plangebiet im südlichen Naturraum "Voralpines Hügel- und 
Moorland". Der Klimabezirk "Bodenseebecken" ist dabei durch ein für die Höhenlage eher mildes 
Klima gekennzeichnet. Auf Grund der Lage im Einflussbereich des Bodensees liegen die durch-
schnittlichen Jahrestemperaturen bei etwa 8°C. Die durchschnittliche jährliche Niederschlags-
menge liegt bei 981,5 mm.  
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 Die offenen Flächen des Plangebietes dienen der lokalen Kaltluftproduktion. Die Gehölze entlang 
der "Brunnisaach" sind für die Frischluftproduktion von Bedeutung. Lokale Luftströmungen und 
Windsysteme können sich auf Grund des gering bewegten Reliefs nur relativ schwach ausbilden. 
Daher besteht nur eine geringe Empfindlichkeit gegenüber kleinklimatischen Veränderungen (z. 
B. Aufstauen von Kaltluft). 

 Messdaten zur Luftqualität liegen nicht vor. Aus dem Kfz-Verkehr der angrenzenden Verkehrs-
wege und Gewerbeflächen reichern sich Schadstoffe in der Luft an. Durch die relativ stark be-
fahrene "Riedheimer Straße" (Kreisstraße K 7742) ist die Luftqualität vorbelastet. Durch die der-
zeitige landwirtschaftliche Nutzung des Plangebietes kann es in den angrenzenden gewerblichen 
Flächen zeitweise zu belästigenden Geruchs- oder Staubemissionen kommen (z.B. Ausbringen 
von Flüssigdung oder Pflanzenschutzmitteln). 

 Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung für das Schutzgut zu. 

  
  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Kriterien zur Bewertung des Schutzgutes sind die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft. 
Die Einsehbarkeit in das Plangebiet, Blickbeziehungen vom Gebiet und angrenzenden Bereichen in 
die Landschaft sowie die Erholungseignung des Gebietes werden als Nebenkriterien herangezogen.  

 Beim Plangebiet handelt es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche südöstlich der Stadt 
Markdorf zwischen den Ortsteilen Bergheim und Riedheim. 

 Das Gebiet ist von Süden und Osten uneingeschränkt einsehbar, da ausschließlich landwirt-
schaftliche Flächen angrenzen. Ebenso ist das Gebiet aus nördlicher Richtung, von der "Riedhei-
mer Straße" (Kreisstraße K 7742) her, gut einsehbar. 

 Der Gehölzsaum entlang der "Brunnisaach" grenzt das Plangebiet räumlich und visuell von den 
im Westen bestehenden Gewerbefläche ab. 

 Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut zu. 

  
  Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB):  

Kriterien zur Beurteilung des Schutzgutes sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die 
Erholungseignung des Gebietes. 

 Das Plangebiet wird landwirtschaftlich genutzt. Etwa 100 m südöstlich des Plangebietes führen 
ein Rad- sowie ein Wanderweg vorbei und gewähren eine uneingeschränkte Sicht in das über-
plante Gebiet. Der überplante Bereich besitzt eine hauptsächlich auf das Landschaftsbild zurück-
zuführende Bedeutung für die Naherholung. 

 Auf das Plangebiet wirken die Lärmemissionen der bestehenden Gewerbebetriebe und der "Ried-
heimer Straße" (Kreisstraße K 7742) ein. Nutzungskonflikte liegen bisher nicht vor. 
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 Dem Plangebiet kommt zusammenfassend eine geringe Bedeutung für das Schutzgut zu. 

  
  Schutzgut Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB):  

Es befinden sich keine Kulturgüter im überplanten Bereich. Nach jetzigem Kenntnisstand liegen 
auch keine Bodendenkmäler im Wirkbereich der Planung. 

  
  Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB):  

 Derzeit befinden sich innerhalb des Plangebietes keine Anlagen zur Gewinnung von Wärme oder 
Strom aus alternativen Energiequellen. 

 Gemäß dem Umwelt-Daten und -Kartendienst Online (UDO) der Landesanstalt für Umwelt, Mes-
sungen und Naturschutz Baden-Württemberg beträgt die mittlere jährliche Sonneneinstrahlung 
1.123 kWh/m². Da das Solarpotenzial auf den Dachflächen der westlich angrenzenden Gewer-
beflächen als sehr gut bewertet wird, sind die Voraussetzungen für die Gewinnung von Solar-
energie im Plangebiet voraussichtlich sehr gut. 

 Nach der Karte "Hydrogeologische Kriterien zur Anlage von Erdwärmesonden in Baden-Würt-
temberg" ist der Untergrund der im Plangebiet liegenden Flächen aus hydrogeologischer Sicht 
für den Bau und den Betrieb von Erdwärmesonden als günstig zu bewerten. Für die Bohrtiefe 
wird vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau eine Beschränkung auf 360 m vorge-
geben. 

  
  Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, 

Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch, Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i BauGB):  

Soweit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen, wurden diese bei der 
Abarbeitung der einzelnen Schutzgüter angemerkt. 

  
9.2.2  Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durch-

führung der Planung (Nr. 2a Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

  Bei Nicht-Durchführung der Planung bleibt der intensiv genutzte Acker als landwirtschaftlicher Er-
tragsstandort sowie als Lebensraum für Tiere und Pflanzen erhalten. An der biologischen Vielfalt 
ändert sich nichts auf Grund von baulichen Maßnahmen in diesem Bereich. Es ist keine Verände-
rung der vorkommenden Böden und der geologischen Verhältnisse sowie des Wasserhaushaltes 
und der Grundwasserneubildung zu erwarten. Das Gebiet wird nicht an die Ver- und Entsorgungs-
leitungen angeschlossen und bleibt unbebaut. Damit bleiben auch die Luftaustausch-Bahnen sowie 
die Luftqualität unverändert. Es ergibt sich keine Veränderung hinsichtlich der Kaltluftentstehung. 
Das Landschaftsbild, die Erholungseignung sowie die Auswirkungen auf den Menschen bleiben 
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unverändert. Es bestehen weiterhin keine Nutzungskonflikte. Die Auswirkungen auf die in räumli-
cher Nähe gelegenen Schutzgebiete und Biotope und deren Verbundfunktion bleiben unverändert. 
Hinsichtlich des Schutzgutes Kulturgüter ergeben sich keine Veränderungen. Bei Nicht-Durchfüh-
rung der Planung sind keine zusätzlichen Energiequellen nötig. Die bestehenden Wechselwirkun-
gen erfahren keine Veränderung. 

  
  Unabhängig davon können Änderungen eintreten, die sich aus großräumigen Vorgängen (z.B. Kli-

mawandel) oder in Folge der natürlichen Dynamik (z.B. Populationsschwankungen, fortschreitende 
Sukzession) ergeben. Diese auch bisher schon möglichen Änderungen sind aber nur schwer oder 
nicht prognostizierbar. Zudem liegen sie außerhalb des Einflussbereichs der Stadt; ein unmittelba-
rer Bezug zur vorliegenden Planung besteht nicht. 

  
9.2.3  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung - 

Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
einschließlich der Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung bzw. ihrem 
Ausgleich und ggf. geplanter Überwachungsmaßnahmen (Nr. 2b und c Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB) 

  Schutzgut Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt (Tiere und Pflanzen; § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. a BauGB): 

 Der Lebensraum der im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Fläche vorkommenden Tiere 
und Pflanzen geht durch die Bebauung und die damit einhergehende Versiegelung verloren. 

 Im Westen befindet sich der Fluss "Brunnisaach", der von Gehölzen gesäumt wird. In diesem als 
Biotop geschützten Bereich ist von einer höheren Artenvielfalt auszugehen. Dieser Bereich bleibt 
von der Bebauung unangetastet und somit als Lebensraum für die vorhandene Artenvielfalt 
erhalten. 

 Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden, wurden artenschutzrechtliche Un-
tersuchungen zu den Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Reptilien und Amphibien herangezo-
gen. Im Ergebnis besitzt das Plangebiet keine bedeutende Rolle für entsprechende Artengruppen 
(Vögel, Reptilien und Amphibien) oder stellt einen hochwertigen (Teil-)Lebensraum dar (Fleder-
mäuse). Aus diesem Grund werden artenschutzrechtliche Festsetzungen (u.a. zur Beleuchtung) 
aufgenommen. Bei Einhaltung der festgesetzten Maßnahmen ist aus gutachterlicher Sicht das 
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht zu erwarten (siehe hierzu artenschutz-
rechtlicher Kurzbericht des Büro Sieber vom 19.06.2020). 

 Der südöstliche Teilbereich der überplanten Fläche liegt im Suchraum (1000 m) des Biotopver-
bundes mittlerer Standorte, die Kernflächen im Nordosten und Kernflächen im Südwesten mit-
einander verbinden sollen. Zwar ist der als Kernfläche des Biotopverbundes mittlerer Standorte 
geführte Gehölzbestand bereits jetzt sehr isoliert durch die Lage zwischen landwirtschaftlichen 



 
 Stadt Markdorf    Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Textteil (Entwurf) mit 77 Seiten, Fassung vom 08.07.2020 Seite 47 

Flächen, gemischten Bauflächen sowie der "Riedheimer Straße" (Kreisstraße K 7742), dennoch 
sind durch die Bebauung Einschränkungen des Biotopverbundes zu erwarten.  

 Um die Funktionalität des Biotopverbundes langfristig zu erhalten und ggf. zu stärken, werden 
im westlichen und südlichen Bereich öffentliche und private Grünflächen als bachbegleitende 
Zone bzw. als Pufferflächen und Ortsrandeingrünung festgesetzt. Darüber hinaus ist vorgesehen, 
diese festgesetzten Grünflächen mit zahlreichen Gehölzen zu bepflanzen. Auf diese Weise ent-
steht eine gehölzreiche Grünzone, welche die bestehenden Gehölze im Biotop entlang der "Brun-
nisaach" ergänzt und vor Beeinträchtigungen aus dem geplanten Gewerbegebiet abschirmt. Zu-
gleich bleiben bestehende Wanderverbindungen von Tieren entlang des Uferbereiches der 
"Brunnisaach" erhalten und werden durch die getroffenen grünordnerischen und artenschutz-
rechtlichen Festsetzungen sogar noch verbessert, da der ungestörte Bereich durch die neu ent-
stehende Grünzone deutlich vergrößert bzw. verbreitert wird. 

 Hierdurch bleibt – neben der Funktionalität des Biotopverbundes – auch der Lebensraum für 
die im Biotop vorkommenden Arten erhalten. Die Baugrenze wurde im Rahmen von Abstim-
mungen mit dem Landratsamt Bodenseekreis soweit wie möglich von der "Brunnisaach" entfernt 
gezogen, um Beeinträchtigungen durch die gewerblichen Nutzungen weitestgehend zu mini-
mieren. Somit sind in einem Bereich von durchschnittlich 25 m zur "Brunnisaach" (östlicher 
Bereich) keine Hochbauten zulässig. Da im westlichen Plangebiet angrenzend zu den festge-
setzten Grünflächen hauptsächlich störungsarme Nutzungsformen untergebracht werden (Park-
plätze, Rangierbereiche etc.), kann im Zusammenspiel mit der festgesetzten Grünzone entlang 
der "Brunnisaach" die Qualität des Lebensraumes für die vorkommenden Arten innerhalb des 
Biotops sogar leicht verbessert werden. 

 Bei den überplanten Ackerflächen handelt es sich um besonders hochwertige landwirtschaftliche 
Flächen (Vorrangflur Stufe I). Diese gehen im Rahmen der Bebauung für die produktive Land-
wirtschaft dauerhaft und unwiederbringlich verloren. Dabei sind insbesondere die Flächen der 
Vorrangflur Stufe I auf Grund ihrer agrarstrukturellen Bedeutung für den ökonomischen Landbau 
unverzichtbar. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen im 
Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB wurde von der Verwaltung geprüft. Im Ergebnis stellen die Poten-
ziale der Innenentwicklung keine Alternative zur Planung dar, da diese nicht im ausreichend 
großen Umfang vorhanden sind. Es ist jedoch zu erwähnen, dass durch die Ansiedlung von drei 
öffentlichen Einrichtungen Synergieeffekte genutzt wurden, um die überplanten Flächen mög-
lichst effizient auszunutzen. Im Ergebnis kann die vorliegende Planung als flächensparend be-
zeichnet werden. 

 Die nördlich entlang der Otto-Lilienthal-Straße vorhandenen Gehölze sind Teil einer Ausgleichs-
pflanzung. Ein Teil dieser Gehölze wird im Zuge der Planung gerodet, jedoch durch die zahlrei-
chen Neupflanzungen ausgeglichen. Die verbleibenden Gehölze der Ausgleichspflanzung werden 
als zu erhalten festgesetzt. 
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 Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung (Pflanzungen im Gewerbege-
biet) kann das Ausmaß des Lebensraumverlustes reduziert werden. Für die Pflanzung von Bäu-
men und Sträuchern sind standortgerechte heimische Gehölze zu verwenden. Dies verbessert das 
Lebensraumangebot vor allem für Kleinlebewesen und Vögel, denn einheimische Pflanzen bil-
den die Grundlage vieler Nahrungsketten. Ihre Verwendung dient daher auch der Erhaltung oder 
Verbesserung des Lebensraumes für Kleinlebewesen.  

 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur vollständig 
insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-Lampen oder nach dem Stand der Technik ver-
gleichbare insektenschonende Lampentypen mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem 
Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 8,00 m 
verwendet werden dürfen. Zudem gelten Einschränkungen für die Beleuchtung von Werbeanla-
gen. Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche 
Photovoltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 
Dies wird von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuz-
muster aufweisen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vor-
teile.  

 Um Beeinträchtigungen von Fledermäusen zu vermeiden wird festgesetzt, dass die Außenbe-
leuchtung von der "Brunnisaach" weg zu installieren und zwischen Gebäude und "Brunnisaach" 
mit Bewegungsmeldern auszustatten ist. 

 Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt ein mittlerer Ein-
griff in das Schutzgut. 

 

  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ pos./ 
– neg./ 0 neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, Betrieb von Baumaschi-
nen 

Belastung durch Lärm und Erschütterungen, 
Staub- und u.U. auch Schadstoffemissionen 

– 

  Baustelleneinrichtungen, Bodenablagerun-
gen, Baustraßen 

Verlust von Intensivgrünland – 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und 
Verkehrsflächen 

Verlust von Lebensräumen – – 

  Anlage von Grünflächen, Pflanzung zahlrei-
cher Gehölze 

Schaffung von Ersatzlebensräumen + + 

  betriebsbedingt   

  Gewerbeausübung u.U. Beeinträchtigung scheuer Tiere innerhalb 
des Geltungsbereiches 

– 
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  Lichtemissionen, Reflektionen von Photovol-
taikanlagen 

Beeinträchtigung nachtaktiver oder wasserge-
bundener Insekten (stark reduziert durch Festset-
zungen zur Beleuchtung und zu PV-Anlagen) 

– 

 

  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

 Die landwirtschaftlich genutzte Fläche geht verloren. Die durch die geplanten Baukörper und 
Verkehrsflächen entstehende Versiegelung führt zu einer Beeinträchtigung der vorkommenden 
Böden. Im Bereich der geplanten Baukörper kommt es zu einem Abtrag der oberen Boden-
schichten. In den versiegelten Bereichen kann keine der Bodenfunktionen (Standort für Kultur-
pflanzen, Filter und Puffer, Ausgleichskörper im Wasserhaushalt) mehr wahrgenommen werden. 
Insgesamt können etwa 21.346 m² neu versiegelt werden. 

 Durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung können die entstehenden Be-
einträchtigungen des Schutzgutes Boden reduziert werden. Für Stellplätze, Zufahrten und andere 
untergeordnete Wege sind wasserdurchlässige (versickerungsfähige) Beläge vorgeschrieben, um 
die Versiegelung der Freiflächen zu minimieren und damit die Wasseraufnahmefähigkeit des 
Bodens weitestgehend zu erhalten. Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen werden Ober-
flächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei für alle baukonstruktiven Elemente, die großflä-
chig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, nur zugelassen, wenn diese dauerhaft 
gegen Niederschlagswasser abgeschirmt sind. 

 Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt ein hoher Eingriff 
in das Schutzgut. 

 

  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ pos./ 
– neg./ 0 neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, evtl. Unfälle Eintrag von Schadstoffen – 

  Lagerung von Baumaterial, Baustellenein-
richtungen (Wege, Container) 

partielle Bodenverdichtung, evtl. Zerstörung der 
Vegetationsdecke/Freilegen des Oberbodens 

– 

  Bodenabbau, -aufschüttungen und Boden-
transport 

stellenweise Bodenverdichtung, Zerstörung des 
ursprünglichen Bodenprofils 

– – 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und 
Verkehrsflächen 

Bodenversiegelung – ursprüngliche Boden-
Funktionen gehen verloren 

– – 

  gesamte Flächenbeanspruchung Verlust offenen belebten Bodens – – 

  betriebsbedingt   

  Verkehr, Gewerbeausübung Eintrag von Schadstoffen – 
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  Schutzgut Wasser (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

 Im Zuge der Planung werden Abstände als Gewässerrandstreifen eingehalten. 

 Die geplante gewerbliche Bebauung hat eine Veränderung des Wasserhaushaltes zur Folge. Die 
Versickerungsleistung und damit auch die Grundwasserneubildungsrate nehmen ab, da Flächen 
versiegelt werden. Auf Grund des hohen Versiegelungsgrades von 0,8 sind die Beeinträchtigun-
gen als erheblich einzustufen. 

 Für Stellplätze, Zufahrten und andere untergeordnete Wege sind ausschließlich teilversiegelte 
(versickerungsfähige) Beläge zulässig, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens soweit wie 
möglich zu erhalten und Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildungsrate zu reduzieren.  

 Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt ein mittlerer Ein-
griff in das Schutzgut. 

 

  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ pos./ 
– neg./ 0 neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr bei u.U. freiliegendem 
Grundwasser 

Schadstoffeinträge – 

  Lagerung von Baumaterial/Boden, Baustel-
leneinrichtungen (Container) 

Bodenverdichtung, reduzierte Versickerung und 
mehr oberflächiger Abfluss von Niederschlags-
wasser, dadurch bei vegetationsfreiem Boden 
u.U. Verschmutzung von benachbarten Gewäs-
sern 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und 
Verkehrsflächen 

durch Flächenversiegelung reduzierte Versicke-
rung von Niederschlagswasser im Gebiet, Verrin-
gerung der Grundwasserneubildungsrate 

– – 

  betriebsbedingt   

  Verkehr, Gewerbenutzung Schadstoffeinträge – 

 

  Wasserwirtschaft (Wasser; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

 Das Niederschlagswasser von versiegelten Flächen (Dach- und Hofflächen) ist im Trennsystem 
abzuleiten. Es ist zu speichern, vorzureinigen und gedrosselt dem Vorfluter zuzuleiten. Auch bei 
Einbau einer Zisterne oder anderer Wasserhaltung ist der Überlauf an den öffentlichen Regen-
wasser-Kanal zu gewährleisten. 

 Das anfallende Schmutzwasser wird der gemeindlichen Kläranlage zugeführt. Die Anlage ist 
ausreichend dimensioniert. 



 
 Stadt Markdorf    Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Textteil (Entwurf) mit 77 Seiten, Fassung vom 08.07.2020 Seite 51 

 Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Niederschlagswasser in Berührung 
kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen 
aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei nur zulässig, sofern diese Oberflächen mit geeigneten 
anderen Materialien (z.B. Kunststoff-Beschichtung) dauerhaft gegen Niederschlagswasser ab-
geschirmt werden.  

 Das Werkstattgebäude wird unterkellert, wo das Niederschlagswasser gesammelt und als 
Brauchwasser genutzt werden soll (Schilderreinigung, für die Salzhalle zur Solezubereitung). 

 Die Wasserversorgung des Gebietes erfolgt durch den Anschluss an die gemeindlichen Leitungen. 

  
  Schutzgut Klima/Luft; Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und  h 

BauGB); Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels (Nr. 2b 
Buchstabe gg Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

 Die Kaltluftentstehung wird im Plangebiet durch die Neuversiegelung weitestgehend unterbun-
den und auf die angrenzenden Offenflächen beschränkt.  

 Die entlang der "Brunnisaach" vorkommenden Gehölze bleiben erhalten und werden durch zahl-
reiche Neupflanzungen ergänzt. Daher kommt es hinsichtlich der Frischluftproduktion sogar zu 
einer Verbesserung. Dies wirkt sich durch die temperaturregulierende Wirkung von Gehölzen 
positiv auf das gesamte Baugebiet aus. 

 Bei Einhaltung der gültigen Wärmestandards und Einbau moderner Heizanlagen sind keine er-
heblichen Umweltauswirkungen durch Schadstoffemissionen zu erwarten. Eine geringfügige Er-
höhung der Vorbelastung umliegender Gebiete durch Abgase des Anliegerverkehrs ist jedoch 
möglich. 

 Die Neubebauung führt potenziell zu einem erhöhten CO2-Ausstoß. Insgesamt sind von dem 
geplanten Baugebiet Treibhausgasemissionen jedoch nicht in einem Umfang zu erwarten, der 
sich in spürbarer Weise auf das Klima auswirken würde. Die kleinklimatischen Auswirkungen 
des Vorhabens werden sich bei Durchführung der Planung vor allem auf das Plangebiet und 
unmittelbar angrenzende Bereiche konzentrieren. Um die Emission von Treibhausgasen zu re-
duzieren, sollte wo immer möglich die Energieeffizienz gesteigert und auf erneuerbare Energien 
und Elektromobile zurückgegriffen werden. 

 Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt ein geringer Ein-
griff in das Schutzgut. 

 

  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ pos./ 
– neg./ 0 neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, Betrieb von Baumaschi-
nen 

Freiwerden von Staub und u.U. auch Schadstof-
fen (Verkehr, Unfälle) 

– 



 
 Stadt Markdorf    Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Textteil (Entwurf) mit 77 Seiten, Fassung vom 08.07.2020 Seite 52 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und 
Verkehrsflächen 

mehr Wärmeabstrahlung, weniger Verdunstung, 
ungünstigeres Kleinklima 

– – 

  Verlust des Intensivgrünlands weniger Kaltluft (Grünland) – 

  Anlage von Grünflächen, Pflanzung zahlrei-
cher Gehölze 

 

Verbesserung des Kleinklimas + 

  betriebsbedingt   

  Gewerbenutzung Verkehrsabgase, evtl. Schadstoff-/Staubemissio-
nen aus Gewerbebetrieben  

– 

 

  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): 

 Durch die Errichtung neuer Baukörper erfährt das Landschaftsbild eine Beeinträchtigung, da der 
Bereich von Norden, Osten sowie vom Westen her einsehbar ist. Der Gehölzgürtel entlang der 
"Brunnisaach" bleibt erhalten und wird durch zahlreiche Neupflanzungen ergänzt. Zusätzlich 
werden ein Gewässerrandstreifen sowie öffentliche und private Grünfläche im Westen und Süden 
des Plangebietes festgesetzt, um das Erscheinungsbild – neben der Schutzfunktion für das Ge-
wässer, das Biotop und den Biotopverbund – aufzuwerten. 

 Die festgesetzten Pflanzlisten tragen dazu bei, die Eigenart des Landschaftsbildes zu schützen 
und mit Hilfe landschaftstypischer Gehölz-Arten eine Anbindung des Baugebietes an die Land-
schaft zu erreichen. Zu diesem Zweck werden zusätzlich im Übergangsbereich zur freien Land-
schaft und in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, ausschließlich Laubgehölze zu-
gelassen. Die Pflanzung von nicht in der Pflanzliste festgesetzten Sträuchern wird nur auf max. 
5 % der Grundstücksfläche zugelassen, um die privaten Grünflächen sowie die Wohn- und Nutz-
gärten möglichst naturnah zu gestalten. 

 Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt ein mittlerer Ein-
griff in das Schutzgut. 

 

  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ pos./ 
– neg./ 0 neutral) 

  baubedingt   

  Baustelleneinrichtungen temporäre Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und 
Verkehrsflächen 

Ortsrand-Vorverlagerung – 
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  Erhalt des westlich verlaufenden Gehölzrie-
gels, Anlage von öffentlichen und privaten 
Grünflächen samt Pflanzung von zahlrei-
chen Gehölzen 

Durchgrünung des Geltungsbereiches im Westen 
und Süden 

+ 

  betriebsbedingt   

  Lichtemissionen Lichtabstrahlung in die umliegende Landschaft – 

  

  Schutzgut Mensch (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. c BauGB): 

 Die intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen gehen unwiederbringlich verloren. Da es sich 
um die Umsiedlung von Gewerbe handelt, werden nur wenige Arbeitsplätze neu geschaffen. 
Durch die geplante Versiegelung der Fläche und die geplanten Baukörper erfährt die Erlebbar-
keit des landschaftlichen Umfeldes eine geringfügige Beeinträchtigung. Der Rad- und Wander-
weg bleibt erhalten. 

 Durch die Schaffung der Gewerbeflächen ist mit Lärmeinwirkungen auf die Umgebungsbebau-
ung zu rechnen, die zu Nutzungskonflikten führen können. Im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung durch das Büro Sieber durchgeführt (Gutach-
ten vom 05.06.2020) in welcher die Gewerbelärm-Immissionen vom Plangebiet auf die schüt-
zenswerte Umgebungsbebauung untersucht wurden. Um eine Einhaltung der zulässigen Immis-
sionsrichtwerte der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) an der Umgebungs-
bebauung zu gewährleisten, werden Emissionskontingente gemäß der DIN 45691 (Geräusch-
kontingentierung) festgesetzt.  

 Nach Betrachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibt ein geringer Ein-
griff in das Schutzgut. 

 

  Auslösender Wirkfaktor Auswirkung auf das Schutzgut Wertung (+ pos./ 
– neg./ 0 neutral) 

  baubedingt   

  Baustellenverkehr, Lieferung und Ablage-
rung von Baumaterial, Betrieb von Bauma-
schinen 

Belastung durch Lärm und Erschütterungen, Frei-
werden von Staub und u.U. auch Schadstoffen 
(Verkehr, Unfälle) 

– 

  anlagenbedingt   

  Errichtung der Gebäude, Außenanlagen und 
Verkehrsflächen 

Umsiedelung der Straßenmeisterei, mögliches 
Angebot neuer Arbeitsplätze 

+ 

  Anlage von Grünflächen; Erhalt des Gehölz-
streifens, Pflanzung zahlreicher Gehölze 

Aufwertung des Erscheinungsbildes bzw. Schutz 
des Gewässers 

+ 

  betriebsbedingt   

  Gewerbeausübung Belastung durch Betriebslärm – 
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  Schutzgut Kulturgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB): 

Da im überplanten Bereich nach jetzigem Kenntnisstand keine Kulturgüter vorhanden sind, entsteht 
keine Beeinträchtigung. Sollten während der Bauausführung, insbesondere bei Erdarbeiten und 
Arbeiten im Bereich von Keller, Gründung und Fundamenten Funde (beispielsweise Scherben, Me-
tallteile, Knochen) und Befunde (z. B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, 
ist die Archäologische Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart unverzüglich zu benach-
richtigen. 

  
  Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strah-

lung sowie der Verursachung von Belästigungen (Nr. 2b Buchstabe cc Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB) 

 In der Bauphase kann es temporär zu Lärmbelästigung sowie zu Belastungen durch Staub, Ge-
rüche und/oder Erschütterungen (z.B. durch Baumaschinen) kommen. Erhebliche Beeinträchti-
gungen sind jedoch auf Grund der zeitlich begrenzten Dauer der Bauarbeiten, die zudem vor-
wiegend oder ausschließlich tagsüber (d.h. außerhalb des besonders empfindlichen Nachtzeit-
raums) stattfinden werden, nicht zu erwarten. 

 Schadstoffemissionen sind insbesondere infolge des zusätzlichen Verkehrsaufkommens (Kfz-Ab-
gase) sowie durch Heizanlagen in den neuen Gebäuden zu erwarten. Zudem können Heiz- oder 
Produktionsanlagen von Gewerbebetrieben (z.B. großes Blockheizkraftwerk; Brennöfen) zu ei-
nem erhöhten Schadstoffausstoß beitragen. In allen Fällen zählen Kohlenwasserstoffe, Kohlen-
stoffmonoxid und -dioxid sowie Stickoxide zu den wesentlichen potenziell umweltschädigenden 
Abgas-Bestandteilen; je nach Verbrennungsanlage können auch Schwefeloxide sowie Staub und 
Ruß relevant sein.  

 Zu den Lärmemissionen aus dem Bereich des geplanten Gewerbegebietes: siehe die Ausführun-
gen unter dem Punkt "Schutzgut Mensch" sowie das schalltechnische Gutachten zum Bebau-
ungsplan (Büro Sieber, 22.01.2020). 

 Durch die nächtliche Beleuchtung des Gewerbegebietes kann es zu einer Lichtabstrahlung in die 
freie Landschaft kommen. Um die Stärke und den Radius der Lichtausstrahlung zu reduzieren, 
trifft der Bebauungsplan eine Festsetzung zu den zulässigen Lampentypen (z.B. nach unten 
gerichtete, in der Höhe begrenzte Leuchtkörper). Zudem gelten Einschränkungen für die Größe 
und Beleuchtung von Werbeanlagen, welche verhindern, dass es zu einer Beeinträchtigung der 
unmittelbaren Anwohner, der landschaftsästhetischen Situation oder lichtempfindlicher Tierar-
ten kommt. Um Beeinträchtigungen von Fledermäusen zu vermeiden wird festgesetzt, dass die 
Außenbeleuchtung von der "Brunnisaach" weg zu installieren und zwischen Gebäude und "Brun-
nisaach" mit Bewegungsmeldern auszustatten ist. 

 Die durch den Bebauungsplan vorbereitete Bebauung lässt nicht erwarten, dass Staub, Gerüche, 
Erschütterungen oder Strahlungen in prüfungsrelevantem Umfang auftreten. 
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 In der Gesamtschau sind keine erheblichen Belästigungen durch die o.g. Wirkfaktoren auf na-
hegelegene bewohnte Gebiete bzw. die im Umfeld lebende Tierwelt zu erwarten. 

  
  Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-

stabe e BauGB und Nr. 2b Buchstabe dd Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

 Als wesentliche Abfälle sind insbesondere recyclingfähige Verpackungen, organische Abfälle (Bi-
omüll) sowie in Bezug auf Schadstoffe in der Regel unbedenklicher Haus- bzw. Restmüll zu 
erwarten. Anfallende Abfälle sind nach Kreislaufwirtschaftsgesetz vorrangig wiederzuverwerten 
(Recycling, energetische Verwertung, Verfüllung); falls dies nicht möglich ist, sind sie ordnungs-
gemäß und schadlos zu entsorgen. 

 Zur Entsorgung der Abwässer siehe den Punkt "Wasserwirtschaft". 

  
  Auswirkungen der eingesetzten Techniken und Stoffe (Nr. 2b Buchstabe gg Anlage zu § 2 Abs. 4 

und § 2a BauGB) 

 Ein erheblicher Schadstoffeintrag durch den Baustellenbetrieb ist im Falle einer Bebauung der 
derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht zu erwarten. Sofern die optimale Entsorgung 
der Bau- und Betriebsstoffe gewährleistet ist, mit Öl und Treibstoffen sachgerecht umgegangen 
wird und eine regelmäßige Wartung der Baufahrzeuge sowie ordnungsgemäße Lagerung ge-
wässergefährdender Stoffe erfolgt, können die baubedingten Auswirkungen als unerheblich ein-
gestuft werden. 

 Für den Betrieb der geplanten Gebäude bzw. Anlagen regelt der Bebauungsplan keine bestimm-
ten Techniken und Stoffe, so dass zu deren Auswirkungen keine genauen Angaben möglich sind. 
Auf Grund der Erfahrungen aus der Entwicklung der umliegenden Gewerbegebiete ist jedoch 
davon auszugehen, dass auch im vorliegenden Plangebiet nur allgemein gebräuchliche Techni-
ken und Stoffe eingesetzt werden, die den aktuellen einschlägigen Richtlinien und dem Stand 
der Technik entsprechen. 

  
  Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z.B. durch Unfälle 

oder Katastrophen) (Nr. 2b Buchstabe ee Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Derzeit sind bei Umsetzung der Planung keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen abzusehen.  

  
  Erneuerbare Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB): 

Im Hinblick auf eine nachhaltige Energieversorgung ist die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien zur Gewinnung von Wärme oder Strom anzustreben. Alternative Energiequellen können auf 
umweltschonende Weise einen Beitrag zur langfristigen Energieversorgung leisten. Die sparsame 
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und effiziente Nutzung von Energie kann bei Gebäuden insbesondere durch eine kompakte Bau-
weise (wenig Außenfläche im Vergleich zum beheizten Innenvolumen, flache Dachformen) sowie 
durch optimale Ausrichtung zur Sonne und eine gute Gebäudedämmung erzielt werden. 

 Die Errichtung von Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren auf den Dächern ist möglich 
und bietet sich auf Grund der hohen mittleren jährlichen Globalstrahlung und Sonnenschein-
dauer an. 

 Die Möglichkeit der alternativen Nutzung von Erdwärme muss bei Bedarf gesondert geprüft wer-
den. 

  
  Kumulierungen mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksich-

tigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit 
spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen (Nr. 2b Buchstabe ee 
Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

Die Umsetzung der Planung führt im Zusammenhang mit den angrenzenden Gewerbeflächen zu 
einem deutlich erweiterten Siedlungsbereich, der überwiegend durch überbaute und befestigte Flä-
chen gekennzeichnet ist. Die Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt wird weiter reduziert. Wei-
tere Kumulationseffekte entstehen durch zunehmende Verkehrsbewegungen. 

  
  Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, 

Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete, Mensch, Kulturgüter 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. i BauGB): 

 Im vorliegenden Planungsfall sind keine erheblichen Effekte auf Grund von Wechselwirkungen 
zwischen den einzelnen Schutzgütern zu erwarten. 

 Wenn im Zuge der Baumaßnahmen Bodenbereiche verdichtet werden, auf denen später Grün-
flächen angelegt werden, kann es zu einer Beeinträchtigung der später dort wachsenden Pflan-
zen kommen, da durch die Bodenverdichtung die Durchwurzelung des Bodens erschwert und die 
Zufuhr von Wasser und Nährstoffen unter Umständen reduziert wird. Auch für Bodenbewoh-
nende Tiere können durch die Verdichtung Lebensräume verloren gehen (Wechselwirkung Bo-
den-Arten). 
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9.2.4  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen/Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a BauGB, Konzept zur 
Grünordnung (Nr. 2c Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB): 

  Die Abarbeitung der Ausgleichspflicht erfolgt gemäß dem gemeinsamen Bewertungsmodell der 
Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen (Fassung vom 01.07.2012, redaktionelle 
Anpassung/Bearbeitung Juli 2013). Die Vorgehensweise erfolgt in folgenden Arbeits-Schritten: Er-
arbeitung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen; Ermittlung des verbleibenden Aus-
maßes der Beeinträchtigung für die einzelnen Schutzgüter; Ausgleich der verbleibenden Beein-
trächtigungen; Ergebnis. 

  
  Ermittlung des verbleibenden Ausmaßes der Beeinträchtigung: 

  
  Schutzgut Arten und Lebensräume: Zur Ermittlung der Eingriffsstärke bzw. des Ausgleichsbedarfs 

wird die Schutzgutspezifische Wertigkeit des Gebietes (als Bilanzwert) im Bestand der Planung 
gegenübergestellt. Die im Rahmen der Biotoptypenkartierung ermittelten Nutzungen/Lebensräume 
werden entsprechend der im o.g. Bewertungsmodell verankerten Biotopwertliste eingestuft und in 
ihrer Flächengröße mit dem zugewiesenen Biotopwert verrechnet. Gleiches gilt für die Planung, die 
auf Grundlage des Festsetzungskonzeptes (z.B. Bau- und Grünflächen, Pflanzgebote) bilanziert 
wird. 

Die Ausgleichspflanzung im nördlichen Plangebiet (Baumreihe entlang "Otto-Lilienthal-Straße", in 
der Bilanzierung kursiv) wird nicht bilanziert. Die nicht zu rodenden Bäume werden als zu erhalten 
festgesetzt. Die im Rahmen der Planung zu rodenden Bäume der Ausgleichspflanzung werden 
durch die Festsetzung zahlreicher Baumpflanzungen als ausgeglichen betrachtet. 

 

 Nr. Bestands-Biotoptyp (Plangebiet) Fläche in m2 Biotopwert Bilanzwert 

 12.21 Mäßig ausgebauter Bachabschnitt (Brunnisaach) 512 16 8.192 

 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 1.666 13 21.658 

 37.11 Acker 19.615 4 78.460 

 37.20 Intensivobstplantage 3.660 8 29.280 

 41.10 Feldgehölz (entlang Straße) 136 17 2.312 

 45.10b Alleen, Baumreihen, Baumgruppen und Einzelbäume 13x 5 65 

 52.33 Gewässerbegleitender Auwaldstreifen (Biotop) 1.046 28 29.288 

 60.21 Bestehende Straßen und Wege (voll versiegelt) 2.272 1 2.272 

  Summe Bestand 28.907  171.462 
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 Nr. Planung-Biotoptyp (Plangebiet) Fläche in m2 Biotopwert Bilanzwert 

 12.21 Mäßig ausgebauter Bachabschnitt (Brunnisaach) 512 16 8.192 

 33.41 Öffentliche Grünfläche 2.657 15 55.545 

 33.70, 60.50 Straßenbegleitgrün 1.074 4 4.296 

 52.33 Gewässerbegleitender Auwaldstreifen (Biotop) 1.046 28 29.288 

 60.10, 60.21 überbaubare Flächen in dem Gewerbegebiet GE1 und 
GE2 (GRZ plus gesetzlich zulässige Überschreitung) 

16.556 1 16.556 

 60.60 nicht überbaubare Fläche (restlicher Anteil der Bauflä-
chen, unversiegelte Außenanlagen) 

4.139 4 16.556 

 60.21 Straßen- und Gehwegflächen 2.923 1 2.923 

  Summe Planung 28.907  133.356 

 Summe Planung mit Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  133.356 

 Summe Bestand  171.462 

 Differenz Bestand / Planung (=Ausgleichsbedarf)  -38.106 

 

  Es verbleibt ein Ausgleichsbedarf von 38.106 Ökopunkten. 

  
  Schutzgut Boden: Das geplante Vorhaben hat erhebliche Auswirkungen durch die (teilweise) Neu-

versiegelung bislang unversiegelter Böden. Zur Ermittlung des erforderlichen Ausgleichsbedarfs für 
das Schutzgut werden die Böden anhand einer 5-stufigen Bewertungsskala (Stufe 0-"Böden ohne 
natürliche Bodenfunktion" bis Stufe 4 -"Böden mit sehr hoher Bodenfunktion") für die folgenden 
Funktionen getrennt bewertet: 

 natürliche Bodenfruchtbarkeit 

 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

 Filter und Puffer für Schadstoffe 

 Standort für die natürliche Vegetation 

Die im Folgenden aufgeführte Berechnungsmethode für die Ermittlung des erforderlichen Aus-
gleichs wird auf die drei zuerst genannten Funktionen angewandt. Für die Funktion "Standort für 
die natürliche Vegetation" ist die Arbeitshilfe nicht anzuwenden. Die Funktion findet lediglich An-
wendung bei Böden mit extremen Standorteigenschaften, die in die Bewertungsklasse 4 (sehr 
hoch) eingestuft werden. Dies ist bei den vorliegenden Böden nicht der Fall (Einstufung als gering 
bzw. sehr gering). Die Bewertungsklasse der Böden erfolgte nach der Bodenschätzungskarte des 
Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Referat 93 – Landesbodenkunde). 
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  Die Wirkung des Eingriffs, d.h. der Kompensationsbedarf, wird in Boden-Wertstufen (Gesamtbe-
wertung über alle Funktionen) ermittelt. Anschließend werden die Boden-Wertstufen (Gesamtbe-
wertung über alle Funktionen) in Ökopunkte umgerechnet, um eine bessere Vergleichbarkeit mit 
den anderen Schutzgütern zu erzielen. Die Berechnung erfolgt durch Multiplikation der vom Eingriff 
betroffenen Fläche in m² mit der Differenz aus der Wertstufe vor dem Eingriff und der Wertstufe 
nach dem Eingriff. Die Wertstufen stellen dabei den Mittelwert der drei zu betrachtenden Boden-
funktionen dar. Diese Wertstufe vor dem Eingriff liegt bei 2,333, die nach dem Eingriff bei versie-
gelten Flächen bei 0. Teilversiegelte Flächen (z.B. Stellplätze) werden dabei genauso behandelt 
wie vollversiegelte Flächen, sind also bei den u. g. Flächen miteingeschlossen. 

  
  Die versiegelte Fläche berechnet sich wie folgt: 

 in dem Gewerbegebiet vollständig versiegelbare Fläche (GRZ plus gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO zulässige Überschreitung um die Hälfte): 16.556 m² 

 restlicher Anteil der Bauflächen, unversiegelte Außenanlagen: 4.139 m² 

 festgesetzte Verkehrsflächen (abzüglich der bereits vorhandenen Verkehrsfläche): 651 m² 

Es ergibt sich folglich eine max. Neuversiegelung von 21.346 m². 

 

 Teilfläche Fläche in 
m² 

Wertstufen vor dem 
Eingriff (in Klammern 
Gesamtbewertung) 

Wertstufen nach dem 
Eingriff (in Klammern 
Gesamtbewertung) 

Ökopunkte 
pro m² 

Ökopunkte be-
zogen auf die 
Fläche 

 neu versiegelbare Flächen 21.346 2-2-3 (2,333) 0-0-0 (0) 9,33 199.158 

 Summe 21.346    199.158 

 

  Für die Eingriffe in das Schutzgut Boden ergibt sich folglich ein Kompensationsbedarf von 
199.158 Ökopunkten. 

  
  Schutzgut Landschaftsbild: Die Bewertung des Eingriffes in das Landschaftsbild erfolgt in den fol-

genden sieben Arbeitsschritten (abgewandelt von Nohl 1993): 

 Ermittlung des Eingriffstyps: Beim vorliegenden Vorhaben handelt es sich um den Eingriffstyp 3 
(Vorhaben im Außenbereich ab einer (teil-)versiegelten Fläche von 1.000 m²) 

 Ermittlung des beeinträchtigten Wirkraums: Für den vorliegenden Eingriffstyp sind die Wirkzo-
nen I mit einem Radius von 0-500 m um das Vorhaben sowie II mit einem Radius von 500-
2.000 m zu betrachten. Die folgende Karte zeigt auf, welcher Wirkraum in den beiden Zonen 
vorliegt und wo von einer Sichtverschattung auszugehen ist: 
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  Ermittlung der Bedeutung der ästhetischen Raumeinheiten: In den Wirkzonen sind vier verschie-
dene Raumeinheiten zu betrachten. Die erste umfasst die westlich bis nordwestlich angrenzen-
den Gewerbeflächen. Bei der zweiten Raumeinheit handelt es sich um die in den Wirkzonen 
vorhandenen Wohnbebauung der Stadt Markdorf. Der verbleibende größere Teil der Wirkzonen 
wird in Bezug auf seine Bedeutung für das Landschaftsbild mit "3" bewertet, da es sich um nur 
spärlich besiedelte, von landwirtschaftlicher Nutzung, einzelnen Hofstellen sowie forstlich ge-
nutzten Waldbeständen handelt. Östlich des Plangebietes liegt das Landschaftsschutzgebiet 
"Hepbacher - Leimbacher Ried", welches sich flächig mit dem gleichnamigen Naturschutzgebiet 
überschneidet. Dieser Bereich wird in seiner Bedeutung für das Landschaftsbild mit "4" bewertet. 
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  Ermittlung des Erheblichkeitsfaktors: Da der Eingriff im Anschluss an bestehende Gewerbebe-
bauung erfolgt und von mittlerem Umfang ist, wird von einem Eingriff mittlerer-hoher Wirkin-
tensität ausgegangen, der Erheblichkeitsfaktor liegt damit bei 0,6. 

 Ermittlung des Wahrnehmungskoeffizienten: Beim Eingriffstyp 3 und Eingriffsobjekten bis 50 m 
Höhe liegt dieser Koeffizient für die Wirkzone I bei 0,2, für die Wirkzone II bei 0,1. 

 Der Kompensationsflächenfaktor wird gemäß Nohl (1993) mit 0,1 angesetzt. 

 Die Berechnungsformel für den Kompensationsbedarf innerhalb einer Wirkzone ist im Folgenden 
abgebildet. Der gesamte Kompensationsbedarf ergibt sich aus der Summe des Bedarfs aus den 
beiden Wirkzonen.  

  

  

 

 
  

beeinträchtigter 
Wirkraum [m²] 

Bedeutung 
Raumeinheit 

beeinträchtigter 
Wirkraum [m²] 

Bedeutung 
Raumeinheit 

Erheblich-
keitsfaktor 

Wahrneh-
mungs-ko-
effizient 

Raumeinheit 1 
Kompensati-
onsflächen-
faktor (0,1) 

Raumeinheit 2 

x x x x + x 



 
 Stadt Markdorf    Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Textteil (Entwurf) mit 77 Seiten, Fassung vom 08.07.2020 Seite 62 

 Demnach ergibt sich folgender Kompensationsbedarf für den Eingriff in das Landschaftsbild: 

 

 Wirkzone I  

 Raumeinheit 3 Erheblich-
keitsfaktor 

Wahrnehmungs-
koeffizient 

Kompensations-
flächenfaktor 

Komp.-
umfang 

Fläche [m²] Bedeutung 

 172.028 3 0,6 0,2 0,1 6.193 

       

 Wirkzone II  

 Raumeinheit 3 Erheblich-
keitsfaktor 

Wahrnehmungs-
koeffizient 

Kompensations-
flächenfaktor 

Komp.-
umfang 

Fläche [m²] Bedeutung 

 1.378.029 3 0,6 0,1 0,1 24.805 

       

 Summe Kompensationsumfang von Wirkzone I und II 30.998 

  
  Ausgleich der verbleibenden Beeinträchtigungen 

  
  Die nach Vermeidung und Minimierung verbleibenden Auswirkungen des geplanten Vorhabens 

werden durch vorhandene Ökopunkte des Ökokontos der Stadt Markdorf vollständig ausgeglichen. 
Die dem Eingriff aus dem Ökokonto der Stadt Markdorf zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen (Er-
hebungsbogen „Steinbacher Weiher“, laufende Nummer 19) befinden sich auf den Fl.-Nrn. 5 
06/13 und 506/14 der Gemarkung Ittendorf und umfassen etwa 3,57 ha.  

  
  Die Gesamtbilanzierung zum Ausgleichsbedarf für die Schutzgüter Arten/Lebensräume, Boden und 

Landschaftsbild sowie zu den erzielten Aufwertungen durch die Ausgleichsmaßnahmen zeigt, dass 
der Ausgleichsbedarf für die genannten Schutzgüter vollständig abgedeckt wird: 

  
 Ausgleichsbedarf und Ausgleichsmaßnahmen   Ökopunkte 

 Ausgleichsbedarf Schutzgut Arten und Lebensräume   – 38.106 

 Ausgleichsbedarf Schutzgut Boden   – 199.158 

 Ausgleichsbedarf Schutzgut Landschaftsbild   – 30.998 

 Zuordnung von Ökopunkten aus dem Ökokonto der Stadt Markdorf   + 268.262 

 Differenz Ausgleichsbedarf / erzielte Aufwertung (=Ausgleichsüberschuss)   0 

 



 
 Stadt Markdorf    Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Textteil (Entwurf) mit 77 Seiten, Fassung vom 08.07.2020 Seite 63 

  Ergebnis: Der Ausgleichsbedarf wird damit vollständig abgedeckt. 

  
9.2.5  Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Nr. 2d Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung von gewerblichen Bauflächen zur De-
ckung des bestehenden Bedarfes von Einrichtungen und Betrieben aus dem Gebiet der Stadt Mark-
dorf. Auf den neu entstehenden Flächen ist die Umsiedlung der Straßenmeisterei des Bodensee-
kreises, des Wertstoffhofes des Bodenseekreises sowie des Bauhofes des Stadt Markdorf vorgese-
hen. Durch die Ansiedlung dieser drei öffentlichen Einrichtungen entstehen Synergieeffekte. Die 
Ermöglichung der Ansiedlung aller drei Einrichtungen am vorgesehenen Standort soll dabei durch 
die Schaffung von Baurecht auf einer ausreichend großen Fläche sichergestellt werden. Im Zuge 
der Planung soll zudem ein zusätzlicher Kreisverkehr an der Kreisstraße 7742 vorgesehen werden, 
der auch einen Abzweig nach Norden zum geplanten Baugebiet "Klosteröschle" erhält. Gleichzeitig 
sollen entlang der Kreisstraße 7742 Flächen für die Anlage eines Radweges Berücksichtigung fin-
den. Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist es der Stadt nicht möglich, der Nachfrage 
nach Umsiedlung der o.a. Einrichtungen an einem gemeinsamen Standort gerecht zu werden. In 
der Stadt gibt es nicht ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige Nachverdichtungs-
potenziale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Gewerbegrundstücken decken könnten. 
Durch die Umsiedlung der Einrichtungen erfolgt durch die Lage des geplanten Baugebietes zudem 
eine Verlegung in konfliktärmere Bereiche. 

  Zu einer sehr frühen Phase der Entwicklung der Planung wurden unterschiedliche Alternativ-Stand-
orte für die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen innerhalb des Stadtgebietes diskutiert und 
abgewogen. Als gewerbliche Baufläche erscheint der überplante Bereich auf Grund seiner Nähe zu 
bestehenden gewerblichen Strukturen, der verkehrsgünstigen Lage sowie dem geeigneten Abschluss 
der vorhandenen Siedlungsstrukturen geeignet. Der Bereich ist weder exponiert, noch greift er un-
natürlich in die Landschaft ein. Nutzungskonflikte sind nicht gegeben oder lassen sich vollständig 
ausräumen. Das sehr beschränkte Ausmaß der hinzutretenden Bebauung ist mit einer organischen 
Siedlungsentwicklung im Gesamtstadtgebiet vereinbar. 

  
9.2.6  Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die auf Grund der Anfälligkeit 

der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastro-
phen zu erwarten sind (Nr. 2e Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

  Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Ka-
tastrophen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. Erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Natura 2000-Gebiete, Biolo-
gische Vielfalt, Mensch, Gesundheit, Bevölkerung sowie Kultur- und sonstige Sachgüter durch 
schwere Unfälle oder Katastrophen sind daher nicht zu erwarten. 
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9.3  Zusätzliche Angaben (Nr. 3 Anlage zu § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB) 

9.3.1  Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der 
Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der 
Angaben aufgetreten sind (Nr. 3a Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

  Verwendete Leitfäden und Regelwerke: 

 Naturschutzrechtliche und bauplanungsrechtliche Eingriffsbeurteilung, Kompensationsbewer-
tung und Ökokonten – Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg, Sigma-
ringen (Fassung vom 01.07.2012, redaktionelle Anpassung/Bearbeitung Juli 2013) 

 Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten" der Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Stand Dezember 2009, 4. Auf-
lage) 

 Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit – Leitfaden für Planungen und Gestattungs-
verfahren des Umweltministeriums Baden-Württemberg (Stand Dezember 1995) 

  
  Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lagen keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der An-

gaben vor. 

  
9.3.2  Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 

bei der Durchführung der Planung (Nr. 3b Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, § 4c 
BauGB): 

  Um bei der Durchführung des Bebauungsplans unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen früh-
zeitig zu ermitteln, sieht die Stadt Markdorf als Überwachungsmaßnahmen vor, die Herstellung 
und ordnungsgemäße Entwicklung der festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen ein Jahr nach 
Erlangen der Rechtskraft zu überprüfen und diese Überprüfung im Anschluss alle fünf Jahre zu 
wiederholen. Da die Stadt Markdorf darüber hinaus kein eigenständiges Umweltüberwachungssys-
tem betreibt, ist sie ggf. auf entsprechende Informationen der zuständigen Umweltbehörden ange-
wiesen. 

  
9.3.3  Zusammenfassung (Nr. 3c Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

  Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient der Ausweisung eines Gewerbegebietes (GE) zur Um-
siedlung der Straßenmeisterei. Der überplante Bereich umfasst insgesamt 2,89 ha. 

  
  Das Plangebiet wird als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Im Norden schließt die Planfläche an 

die "Riedheimer Straße" (Kreisstraße K 7742) an. Im Osten und Süden angrenzend an das Plan-
gebiet befinden sich ebenfalls landwirtschaftlich genutzte Flächen. Im Westen befindet sich der 
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Fluss "Brunnisaach", welcher von Gehölzen gesäumt wird. Jenseits des Flusses befinden sich ge-
werblich genutzte Flächen. 

  
  Die überplanten Flächen sind im rechtsgültigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschafts-

plan des Gemeindeverwaltungsverbandes Markdorf (3. Änderung, rechtswirksam mit Bekanntma-
chung der Genehmigung des Landratsamtes Bodensee am 22.03.2019) Im rechtsgültigen Flä-
chennutzungsplanes sind für das Planungsgebiet im nordwestlichen Bereich bereits gewerbliche 
Bauflächen (Planung) und im südöstlichen Bereich Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Da 
die Darstellungen des Flächennutzungsplanes mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes als Ge-
werbegebiet (GE) nicht komplett übereinstimmen, ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
erforderlich. Die Änderung wird derzeit bereits vom Gemeindeverwaltungsverband Markdorf durch-
geführt. Hierbei soll der zu überplanende Bereich zukünftig als gewerbliche Baufläche (G) darge-
stellt werden. Der gewählte Standort ist auf Grund der angrenzenden Gewerbegebiete im Westen 
und der hervorragenden Verkehrsanbindung für ein Gewerbegebiet in hinreichendem Maß geeig-
net. 

  
   Unmittelbar am westlichen Rand des Plangebietes liegt das gem.§ 30 BNatSchG bzw. § 33 

NatSchG BW kartierte Biotop "Brunnisaach südlich Oberfischbach" (Nr. 1822-2435-3566).  

 Nördlich des Plangebietes in einem Abstand von etwa 50 m befinden sich das Biotop "Mulden-
bach und Brunnisaach am östlichen Ortsrand von Markd." (Nr. 1822-2435-3564) sowie etwa 
90 m nördlich das Biotop "Hecke am östlichen Markdorfer Ortsrand" (Nr. 1822-2435-3565). 

 Etwa 1,1 km östlich des Plangebietes liegt das Landschaftsschutzgebiet "Hepbacher – Leimba-
cher Ried (2 Teilgebiete)" (Nr. 4.35.033).  

 Weitere geschützten Bestandteile von Natur und Landschaft liegen nicht in räumlicher Nähe zum 
Plangebiet. 

 Wasserschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

  
  Der Eingriffsschwerpunkt liegt beim Schutzgut Boden durch die großflächige Versiegelung. Wesent-

liche festgesetzte Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sind: 

 Für die festgesetzte Pflanzung von zahlreichen Bäumen und Sträuchern sind standortgerechte 
heimische Gehölze zu verwenden. Dies verbessert das Lebensraumangebot vor allem für Klein-
lebewesen und Vögel, denn einheimische Pflanzen bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten. 
Ihre Verwendung dient daher auch der Erhaltung oder Verbesserung des Lebensraumes für Klein-
lebewesen. 

 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur vollständig 
insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-Lampen oder nach dem Stand der Technik ver-
gleichbare insektenschonende Lampentypen mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem 
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Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 8,00 m 
verwendet werden dürfen. Zudem gelten Einschränkungen für die Beleuchtung von Werbeanla-
gen. 

 Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche Pho-
tovoltaik-Module zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 

 Um Beeinträchtigungen von Fledermäusen zu vermeiden wird festgesetzt, dass die Außenbe-
leuchtung von der "Brunnisaach" weg zu installieren und zwischen Gebäude und "Brunnisaach" 
mit Bewegungsmeldern auszustatten ist. 

 Für Stellplätze, Zufahrten und andere untergeordnete Wege sind wasserdurchlässige (versicke-
rungsfähige) Beläge vorgeschrieben, um die Versiegelung der Freiflächen zu minimieren und 
damit die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens weitestgehend zu erhalten. 

 Zum Schutz des Bodens vor Verunreinigungen werden Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer 
oder Blei für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Niederschlagswasser in Be-
rührung kommen, ausgeschlossen.  

 Die festgesetzten Pflanzlisten tragen dazu bei, die Eigenart des Landschaftsbildes zu schützen 
und mit Hilfe landschaftstypischer Gehölz-Arten eine Anbindung des Baugebietes an die Land-
schaft zu erreichen. Zu diesem Zweck werden zusätzlich im Übergangsbereich zur freien Land-
schaft und in Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, ausschließlich Laubgehölze zu-
gelassen. Die Pflanzung von nicht in der Pflanzliste festgesetzten Sträuchern wird nur auf max. 
5 % der Grundstücksfläche zugelassen, um die privaten Grünflächen sowie die Wohn- und Nutz-
gärten möglichst naturnah zu gestalten. 

  
  Die Abarbeitung der Eingriffsregelung des § 1a BauGB erfolgt nach dem gemeinsamen Bewertungs-

modell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen (Fassung vom 01.07.2012, 
redaktionelle Anpassung/Bearbeitung Juli 2013). 

Der nach Berücksichtigung der planinternen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verblei-
bende Ausgleichsbedarf von 268.262 Ökopunkten erfolgt über bereits generierte Ökopunkte im 
Ökokonto der Stadt Markdorf. Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens werden hierdurch voll-
ständig ausgeglichen. Die dem Eingriff aus dem Ökokonto der Stadt Markdorf zugeordneten Aus-
gleichsmaßnahmen (Erhebungsbogen „Steinbacher Weiher“, laufende Nummer 19) befinden sich 
auf den Fl.-Nrn. 5 06/13 und 506/14 der Gemarkung Ittendorf und umfassen etwa 3,57 ha. 

  
  Bei Nicht-Durchführung der Planung, wird die überplante Fläche voraussichtlich weiterhin land-

wirtschaftlich genutzt und in ihrer Funktion für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild in ähn-
lichem Maße bestehen bleiben. Veränderungen, die sich unabhängig von der vorliegenden Planung 
ergeben, können jedoch nicht abschließend bestimmt werden. 
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  Für die Zusammenstellung der Angaben lagen keine besonderen Schwierigkeiten vor. 

  
9.3.4  Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewer-

tungen herangezogen wurden (Nr. 3d Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB): 

  Allgemeine Quellen: 

 Fachgesetze siehe Abschnitt 1 "Rechtsgrundlagen" 

 Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben 

 Umwelt-Daten und -Karten Online (UDO): Daten- und Kartendienst der Landesanstalt für Um-
welt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 

 Online-Kartendienst zu Fachanwendungen und Fachthemen des Landesamts für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau beim Regierungspräsidium Freiburg (u.a. zu Bergbau, Geologie, Hydrogeo-
logie und Boden) 

 Informationssystem Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg (ISONG) des Landes-
amts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau beim Regierungspräsidium Freiburg 

  
  Verwendete projektspezifische Daten und Information: 

 Ortseinsicht durch den Verfasser mit Fotodokumentation 

 Luftbilder (Google) 

 Flächennutzungsplan der Stadt Markdorf 

 Bodenschätzungsdaten des Regierungspräsidiums Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau 

 Ergebnisvermerk des Termins zur frühzeitigen Behördenunterrichtung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
am 21.03.2018 im Rathaus der Stadt Markdorf mit umweltbezogenen Stellungnahmen des 
Regierungspräsidiums Freiburg, des Landesamtes für Denkmalpflege im Regierungspräsidium 
Stuttgart, des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben sowie des Landratsamtes Bodensee-
kreis zu den Themenfeldern Hochwasserschutz, Immissionsschutz, Naturschutz, Gewässerschutz, 
Biotopsystem, Bodenschutz, Wasserrecht, Grundwasser, Archäologischer Denkmalpflege, Ver-
kehrsrecht 

 Schalltechnische Untersuchung des Büros Sieber in der Fassung vom 22.01.2020 (zu den 
Lärmemissionen aus dem Bereich des geplanten Gewerbegebietes) 

 Artenschutzrechtliches Fachgutachten des Büros Sieber in der Fassung vom 19.06.2020 (zum 
Vorkommen geschützter Tierarten innerhalb des Plangebietes und notwendigen artenschutz-
rechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) 
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 Baugrundgutachten für die Erschließung und Entsorgungskonzept für den Bodenaushub der HPC 
AG vom 15.08.2018 
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10  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

10.1  Örtliche Bauvorschriften 

10.1.1  Umfang der getroffenen Vorschriften 

  Die örtlichen Bauvorschriften beschränken sich auf eine Vorschrift zur Montage von Anlagen zur 
Gewinnung von Sonnenenergie sowie zur Größe und zur Beleuchtung von Werbeanlagen.  

  Die Vorschriften zur Aufständerung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Dächern sollen grund-
sätzlich eine effiziente Nutzung von Sonnenenergie auch auf Flach- und Pultdächern ermöglichen. 
Gleichzeitig soll eine zu dominante Wirkung der Anlagen auf den Außenbetrachter vermieden wer-
den. Die getroffenen Regelungen führen daher in erster Linie zu einer Begrenzung des Aufstände-
rungswinkels der Solarmodule im Dachbereich von Flachdächern.  

  Durch die Beschränkung der Größe und der Art der Werbeanlagen wird verhindert, dass eine Be-
einträchtigung der landschaftsoptischen Situation entsteht. Die Werbeanlagen sollten in dem an 
offene Landschaft angrenzenden Bereich zurückhaltend gestaltet werden. Ein Bezug zur Größe der 
gewerblichen Anlagen sollte gewahrt bleiben. Blinkende Werbeanlagen werden ausgeschlossen, 
um eine Beeinträchtigung des Umfeldes zu vermeiden. 

  Durch die o.g. Beschränkung bei den örtlichen Bauvorschriften wird für die Bauherrschaft ein Ma-
ximum an Gestaltungsfreiheit gewährt. Die Auswahl von Dachform, Materialien und Farben ist 
dadurch individuell möglich.  
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11  Begründung – Sonstiges  
  

11.1  Umsetzung der Planung 

11.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

  Eine Veränderungssperre ist nicht erforderlich. 

  Der Flächenerwerb für die Stadt findet für die Bereiche des Baugebietes statt.  

 
11.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der begrenzten 
Größe der zu bebauenden Flächen sowie des beschränkten Ausmaßes (Höhenbeschränkungen, 
überbaubare Grundstücksflächen) der zusätzlichen Bebauung nicht erkennbar. Die infrastrukturel-
len Einrichtungen sind geeignet, die zusätzlichen Einrichtungen zu versorgen. 

  
11.2  Erschließungsrelevante Daten 

11.2.1  Kennwerte 

  Fläche des Geltungsbereiches: 2,89 ha  

  Flächenanteile:  

 
 Nutzung der Fläche Fläche in ha Anteil an der Gesamtfläche 

 Bauflächen als GE 2,07  71,6 %  

 Öffentliche Verkehrsflächen mit Begleitgrün sowie 
Fuß- und Radweg 

0,40  13,9 %  

 Öffentliche Grünflächen 0,31  10,7 %  

 Private Grünflächen 0,06  2,1 %  

 Wasserflächen 0,05  1,7 %  

 

11.2.2  Erschließung  

  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: Städtischer Kanal 

  Wasserversorgung durch Anschluss an: Städtische Wasserversorgung 

  Die Löschwasserversorgung wird durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen 
in Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  



 
 Stadt Markdorf    Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Textteil (Entwurf) mit 77 Seiten, Fassung vom 08.07.2020 Seite 71 

  Stromversorgung durch Anschluss an: Netze BW 

  Gasversorgung durch: Stadtwerk am See 

  Müllentsorgung durch: Abfallwirtschaft Bodenseekreis 
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12   Begründung – Auszug aus übergeordneten Planun-
gen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem  
Landesentwicklungsplan 
Baden-Württemberg 
2002, Karte zu 2.1.1 
"Raumkategorien"; Dar-
stellung als "Randzone 
um die Verdichtungs-
räume 

Ausschnitt aus dem 
Regionalplan Boden-
see-Oberschwaben, 
Raumnutzungskarte 

Auszug aus dem rechts-
gültigen Flächennut-
zungsplan, Darstellung 
der nordwestlichen Fläche 
als gewerbliche Baufläche 
(Planung), der südöstli-
chen Fläche als Fläche für 
die Landwirtschaft 
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13   Begründung – Bilddokumentation 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick entlang der "Ried-
heimer Straße" (Kreis-
straße K 7742) in Rich-
tung Osten; im rechten 
Bildbereich das Plange-
biet  

Blick von Nordwesten 
über das Plangebiet in 
Richtung Südosten 

Blick von Norden über das 
Plangebiet in Richtung 
der Gehölzstrukturen ent-
lang der "Brunnisaach" 
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Blick von Südosten ent-
lang der "Riedheimer 
Straße" (Kreisstraße 
K 7742) in Richtung 
Markdorf; im linken Bild-
bereich das Plangebiet 

Blick von Osten auf den 
Kreisverkehr im Bereich 
der Kreuzung "Otto-Lilien-
thal-Straße"/"Riedheimer 
Straße" (Kreisstraße 
K 7742) 

Blick von Osten auf den 
Ausfahrtsbereich aus dem 
geplanten Baugebiet im 
Bereich der "Oberfischba-
cher Straße" 
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14   Verfahrensvermerke 
  

14.1  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. . Der Beschluss 
wurde am  …………. ortsüblich bekannt gemacht. 

 
 Markdorf, den …………. ………………………… 
  (Georg Riedmann, Bürgermeister) 

 

14.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit mit öffentlicher Unterrichtung sowie Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung fand am …………. statt (gem. § 3 Abs. 1 BauGB).  

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom …………. bis …………. (Billigungsbe-
schluss vom ………….; Entwurfsfassung vom ………….; Bekanntmachung am 
………….) statt (gem. § 3 Abs. 2 BauGB). Die nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden ausgelegt. 

 
 Markdorf, den …………. ………………………… 
  (Georg Riedmann, Bürgermeister) 

 

14.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen eines Termines am 
…………. unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB).  

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom …………. (Entwurfsfassung vom 
………….; Billigungsbeschluss vom ……….) zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert.  

 
 Markdorf, den …………. ………………………… 
  (Georg Riedmann, Bürgermeister) 
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14.4  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom …………. über die Entwurfs-
fassung vom …………. . 

 
 Markdorf, den …………. ………………………… 
  (Georg Riedmann, Bürgermeister) 

 

14.5  Ausfertigung  

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu in der Fassung vom …………. dem Satzungsbeschluss des Gemeinderates 
vom ……. zu Grunde lagen und dem Satzungsbeschluss entsprechen. 

 
 Markdorf, den …………. ………………………… 
  (Georg Riedmann, Bürgermeister) 

 

14.6  Bekanntmachung und Inkrafttreten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB)  

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
"Oberfischbach-Ost" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu sind damit in Kraft getreten. Sie wird 
mit Begründung für jede Person zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. 

 
 Markdorf, den …………. ………………………… 
  (Georg Riedmann, Bürgermeister) 

 

14.7  Zusammenfassende Erklärung (gem. § 10a Abs. 1 BauGB)  

 Dem Bebauungsplan "Oberfischbach-Ost" wurde eine zusammenfassende Erklärung beigefügt über 
die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.  

 
 Markdorf, den …………. ………………………… 
  (Georg Riedmann, Bürgermeister) 
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Plan aufgestellt am: 08.07.2020   
 

 

Planungsteam Büro Sieber, Lindau (B): 

 

Stadtplanung Andreas Eppinger 
 

Landschaftsplanung Martin Werner 
 

Immissionsschutz Jonathan Bitsch 
 

Artenschutz Felix Steinmeyer 
 

 

Verfasser: 

 

…………………………… Stadtplanung, Büro Sieber, Lindau (B)/Weingarten 
 

(i.A. Dipl.-Ing. (FH) Andreas Eppinger)  
 

 
 
Die Planung ist nur zusammen mit Textteil und zeichnerischem Teil vollständig. Versiegelte Originalfassungen tragen die Unterschrift des 
Planers sowie auf der Kunststoff-Bindeleiste folgende Prägung: "Büro Sieber Originalfassung". 
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